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Vorwort 

Kleinbetriebe und Organisationen wurde im Rahmen des Projekts „Kulturen arbeiten: Aufbau eines 
gesunden Arbeitsplatzes durch Training interkultureller Kompetenz, ArbeitnehmerInnenvertretung und 
Empowerment“ erarbeitet.  
 
Dieses vielseitige Projekt wurde durch die Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz 
am Arbeitsplatz, den Fonds Gesundes Österreich sowie die Steiermärkische Landesregierung gefördert 
und vom Verein OMEGA-Gesundheitsstelle im Zeitraum Oktober 2003 bis September 2004 durchgeführt. 
Gemeinsam mit dem Vorläuferprojekt (2002-2003) „Multikulturell Gesund am Arbeitsplatz- MigrantInnen 
und Randgruppen“ waren die Projektziele:  
¾ Die spezifischen Stressfaktoren in der Arbeit mit Flüchtlingen, MigrantInnen, Randgruppen sowie 

in  der Arbeit in multikulturellen Teams zu identifizieren 
¾ Strategien für die Reduktion und Prävention derartiger Stressfaktoren zu finden 
¾ Entsprechende Maßnahmen zur Verbesserung der Gesundheit und Sicherheit an unserem 

eigenen Arbeitsplatz zu setzen 
¾ Die gewonnenen Erkenntnisse anderen Organisationen zugänglich zu machen und somit einen 

Beitrag zu einer erfolgreichen Arbeit mit und für multikulturelle und ausgegrenzte KlientInnen 
sowie in einem multikulturellen Team zu leisten 

Das laufende Projekt umfasste neben der Entwicklung des hier vorliegenden Leitfadens für die 
Entwicklung eines betrieblichen Gesundheits- und Sicherheitsplans für Kleinbetriebe und Organisationen 
auch die Erarbeitung eines Trainings-Handbuchs für interkulturelle Kommunikation sowie eine 
Workshopreihe zu Themen wie Training interkultureller Kommunikation, Konfliktmanagement für 
MitarbeiterInnen des Vereins und andere in diesem Bereich tätige Personen sowie die Vermittlung der 
gewonnenen Erkenntnisse an andere Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen, die im 
Dienstleistungsbereich für eine multikulturelle Zielgruppe tätig sind.  
Dieser Ratgeber für die Entwicklung eines betrieblichen Gesundheits- und Sicherheitsplans für 
Kleinbetriebe und Organisationen ist in deutscher und englischer Sprache auf der Homepage des 
Vereins OMEGA-Gesundheitsstelle als Download erhältlich, sowie als Teil einer CD-Rom, die neben dem 
Ratgeber weitere projektrelevante Informationen enthält. 
 
Für weitere Informationen oder Unterlagen kontaktieren Sie bitte: 

 
Verein für Opfer von Gewalt und Menschenrechtsverletzungen – 
OMEGA-Gesundheitsstelle 
Granatengasse 2 
8020 Graz 
Telefon:  +43 316 773554 
Fax: +43 316 7735544 
E- Mail:  office@omega-graz.at 
Homepage: www.omega-graz.at 
 
Projektteam:  Mag. Hermine Gaßner, Nomawethu Kelbitsch, PHD Peter Kenny 
 
Das Projekt wurde durch Subventionen folgender Institutionen großzügig unterstützt:  
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1. Einleitung 

 
Definition eines gesunden Unternehmens: Die Prinzipien eines gesunden 
Unternehmens beinhalten eine sichere Arbeitsumgebung, gesunde 
Arbeitspraktiken, Programme zur Gesundheitsförderung und zur 
Erkennung und Behebung psychosozialer Risikofaktoren am Arbeitsplatz, 
eingehende Untersuchungen über die Auswirkungen der vermarkteten 
Produkte auf die Gesundheit, einen Beitrag zur Gesundheit und sozialen 
Entwicklung innerhalb des Gemeinwesens (WHO Glossar der 
Terminologie der Gesundheitsförderung).  
 
Natürlich verfügen viele kleinere Betriebe und Organisationen nicht in 
ausreichendem Maß über die Ressourcen für die Erreichung dieses 
visionären Leitbilds eines gesunden Unternehmens. Trotzdem sei an 
dieser Stelle betont, dass alle Unternehmen auch mit begrenzten Mitteln 
durch Engagement von Seiten der MitarbeiterInnen und des 
Managements die wichtige grundlegende Anforderung der Erstellung 
eines Plans für die Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz erfüllen 
können. Dieses Handbuch soll Interessierten als Richtlinie für die 
Erreichung dieses Zieles dienen.  
 
Obwohl jährlich weltweit tausende ArbeiterInnen sterben und noch mehr 
ArbeiterInnen schwere Arbeitsunfälle erleiden oder auf Grund schlechter 
Arbeitsbedingungen erkranken, sind es nur selten kleinere Betriebe und 
Non-Profit-Organisationen, in welchen es zu diesen gravierendsten 
Auswirkungen arbeitsbedingter Unfälle oder Erkrankungen kommt. Daher 
empfinden viele solcher Organisationen formale Maßnahmen zum Schutz 
der Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz als irrelevant oder meinen, 
dass derartige Maßnahmen den Rahmen ihrer finanziellen und Human-
Ressourcen sprengen würden. Jedoch birgt jede Arbeitstelle Gefahren 
und Risiken, die bisweilen die Ursache schwerer Unfälle sein können oder 
eine wenn auch nicht wahrnehmbare so doch kontinuierliche 
Gesundheitsbelastung für die Angestellten darstellen können. Die 
Auswirkungen dauerhafter Lärmbelastung, der für die ArbeitnehmerIn aus 
intransparenten Arbeitsprozessen resultierende Stress oder die 
ergonomischen Risiken schlecht oder unüberlegt ausgestatteter 
Arbeitsplätze können auf lange Sicht zu vermehrten Krankenständen 
sowie einem allgemein schlechten Gesundheitszustand und mangelndem 
Wohlbefinden der ArbeitnehmerInnen führen. Das Engagement für 
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz beginnt mit dem Engagement 
für die Gesundheit und das Wohlbefinden aller MitarbeiterInnen und 
vorbeugenden gesundheitsfördernden Maßnahmen auf allen Ebenen des 
Unternehmens - denn wie auch für andere Umgebungen gilt für den 
Arbeitsplatz das Motto „Vorbeugung ist besser als Heilung“. 
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2. Strategien für den Umgang mit betrieblicher Sicherheit 
und Gesundheit 

 
Der Begriff „Unfall“ wird oft mit „Gottes Wille“ oder „Schicksal“ 
verwechselt. Überschwemmungen, Erdbeben oder Wirbelstürme können 
nicht von BesitzerInnen oder Managern eines Unternehmens abgewendet 
werden, wohl aber können Arbeitsunfälle, Verletzungen und durch 
schlechte Arbeitsbedingungen hervorgerufene Krankheiten 
vorausschauend verhindert werden - und sehr wohl können  
Vorkehrungen zur Abwehr von Naturkatastrophen getroffen werden.  
 
Niemand wünscht sich einen Arbeitsunfall und es bedarf nicht vieler 
Vorkehrungen, um die Arbeitsumgebung gegen Unfälle abzusichern. Es 
entstehen dadurch auch nicht zwangsläufig übermäßige Kosten, noch 
bedarf es eines unleistbar hohen Arbeitsaufwands. Es genügt für eine 
Organisation anerkannte Präventivmaßnahmen zu setzen und den 
Einsatz des Managements für die persönlichen Anliegen der 
ArbeitnehmerInnen in Bezug auf Sicherheit und Gesundheit zur Priorität 
am Arbeitsplatz zu machen. Wenn nicht das Management, wer sonst wird 
sich dafür einsetzen, Arbeitsunfällen, Verletzungen oder Krankheiten der 
MitarbeiterInnen vorzubeugen?! Die Ausarbeitung eines internen 
betrieblichen Sicherheits- und Gesundheitsplans gibt dem Management 
die Möglichkeit, sein Engagement für die ArbeitnehmerInnen zu 
verdeutlichen und konkrete Strategien auszuarbeiten und umzusetzen, 
die dem Erhalt der Gesundheit und Sicherheit aller MitarbeiterInnen 
dienen.  
 
Eine leicht umsetzbare Strategie unter Aufwand minimaler Ressourcen ist 
die Einrichtung eines aus ArbeitnehmerInnen und Management 
zusammengesetzen Sicherheitskomitees. Ähnlich ist es auch wichtig, 
eine genaue Dokumentation über Gesundheit und Sicherheit am 
Arbeitsplatz zu führen, zu der etwa Inspektionen oder Unfallberichte 
zählen, und sicher zu stellen dass diese regelmäßig durchgeführt werden 
bzw. dass Probleme nachhaltig gelöst werden.  
 
Die Einbeziehung aller MitarbeiterInnen in die Planung und Durchführung 
zum Zweck der Zielerreichung des Sicherheits- und 
Gesundheitsprogramms für die im Betrieb veranlassten gesundheits- und 
sicherheitsfördernden Maßnahmen wird zur Steigerung der Effektivität der 
Maßnahmen beitragen. Die von Management und MitarbeiterInnen 
gemeinsam getragene Verantwortung leistet einen Beitrag dazu, dass der 
Gesundheit und Sicherheit in allen Bereichen der Arbeit Rechnung 
getragen wird. Wie bereits erwähnt, ist ein Plan für die Prävention von 
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Arbeitsunfällen und dadurch verursachten Verletzungen wichtig, 
ArbeitnehmerInnen jedoch, die einer schlechten Ausstattung bzw. nicht 
fachgerechten Installation von Arbeitsmitteln ausgesetzt sind, zum 
Beispiel in der nicht ergonomischen Arbeit am Computer (bzw. kaputte 
Bürosessel, inadäquate Ausleuchtung, offen liegende Kabel etc.) gehen 
bei der täglichen Arbeit ein möglicherweise ebenso großes 
Gesundheitsrisiko ein, wie Arbeitnehmerinnen, die drohenden 
Arbeitsunfällen ausgesetzt sind. Das Ausmaß der daraus resultierenden 
Gefährdung kann nicht endgültig eingeschätzt werden, ohne die 
Durchführung einer regelmäßigen und detaillierten Analyse der 
Gesundheitsrisiken am Arbeitsplatz als Teil eines betrieblichen 
Gesundheits- und Sicherheitsplans (BGS- Plan). Die Auswirkungen 
sind vielleicht nicht unmittelbar erkennbar, aber die Unterlassung von 
Sicherheitsvorkehrungen kann sich auf lange Sicht als fatal erweisen. Ein 
Plan, der die Prävention von Gesundheitsrisiken Arbeitsunfällen 
einschließt und auf die spezifischen Risiken eines jeden Arbeitsplatzes 
eingeht, ist unerlässlich. Jeder Arbeitsplatz birgt seine eigenen Risiken. 
Ein Kleinbetrieb, in welchem die Hauptursachen für eine etwaige 
Gesundheitsgefährdung vielleicht in der Ausstattung, der Verwendung 
giftiger Stoffe und der Notwendigkeit der präzisen Einhaltung 
vorgegebener Arbeitsschritte liegen, wird andere Präventivstrategien 
ausarbeiten als etwa eine Sozial- oder Gesundheitseinrichtung, in der die 
Arbeitsschritte im Umgang mit den KlientInnen möglicherweise weniger 
stark vorgegeben sind und hingegen die Stressfaktoren der „helfenden“ 
Berufe unter Umständen zum Tragen kommen.  
 
¾ Ziel dieses Handbuchs ist es, jene Schlüsselfaktoren 

herauszuarbeiten, die bei der Entwicklung eines betrieblichen 
Gesundheits- und Sicherheitsplans für kleinere Unternehmen und 
Organisationen eine Rolle spielen können. Wenn auch einige 
spezifische Risiken und Präventivstrategien hierbei detaillierter 
berücksichtigt werden, so können doch die Basiskomponenten des 
Handbuchs unter minimaler  Aufwendung von Ressourcen in jeder 
Organisation implementiert werden. Der betriebliche Gesundheits- 
und Sicherheitsplan selbst ist ein Bestandteil einer breiter 
angelegten Gesundheitsförderungsstrategie am Arbeitsplatz, in 
welcher über die Prävention von Risiken hinausgehend die 
generelle Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden des 
Personals als wertvolle Investition betrachtet wird. Der Fokus des 
vorliegenden Dokuments liegt auf der Gesundheit und Sicherheit im 
Betrieb.  
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3. Was ist ein betrieblicher Gesundheits- und 
Sicherheitsplan? 

 
Ein betrieblicher Gesundheits- und Sicherheitsplan zeigt das Bemühen 
eines Unternehmens um die Gesundheit und Sicherheit seiner 
MitarbeiterInnen am Arbeitsplatz in Form einer verbindlichen, klar 
formulierten Absichtserklärung die einen Aktionsplan für die Prävention 
von Arbeitsunfällen sowie arbeitsbedingten Krankheiten und Verletzungen 
enthält. Im Folgenden werden Schlüsselelemente präsentiert, die bei der 
Ausarbeitung eines solchen BGS-Plans  für Kleinbetriebe und 
Organisationen bedacht werden sollten. 
 
 

4. Die Ausarbeitung eines betrieblichen Gesundheits- und 
Sicherheitsplans 

4.1 Absichtserklärung des Managements 

 
Eine klar formulierte schriftliche Absichtserklärung seitens des 
Managements betreffend die Gesundheit und das Wohlbefinden des 
gesamten Personals des Unternehmens ist die erste wichtige 
Komponente eines jeden BGS-Plans. Sie verweist auf die dem 
Management obliegende Verantwortung für die Implementierung und 
regelmäßige Qualitätskontrolle des Plans und gibt den ArbeitnehmerInnen 
zu verstehen, dass die Gesundheit und Sicherheit aller MitarbeiterInnen 
innerhalb des Unternehmens ein wichtiges Anliegen sind. Die 
Absichtserklärung kann sich auch auf weitere Personen erstrecken, z.B. 
Kunden oder KlientInnen, die sich ebenfalls zeitweise am Arbeitsplatz 
aufhalten und kann auch auf die Gesundheits-  und 
Sicherheitsanforderungen spezieller Gruppen innerhalb des 
Unternehmens, die sich etwa aus der Multikulturalität des Unternehmens  
oder durch die Beschäftigung  von Menschen mit besonderen 
Bedürfnissen ergeben, eingehen. 
 
 
Ein Modell einer solchen Absichtserklärung könnte folgende Aussagen 
beinhalten: 
 
„Unsere Organisation sieht ihr e MitarbeiterInnen als ihre wertvollste 
Ressource, und wir verpflichten uns zum Erhalt und zur Förderung der 
Gesundheit und der Sicherheit aller MitarbeiterInnen als Priorität unserer 
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Organisation. Dieses Bemühen um Gesundheit und Sicherheit erstreckt 
sich auch auf außerbetriebliche Personen am Arbeitsplatz wie etwa 
unsere KlientInnen.  
 
Unser Bemühen um die Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz ist nur 
durch eine aktive Beteiligung aller MitarbeiterInnen realisierbar. Wir 
erwarten von unseren MitarbeiterInnen die volle Unterstützung aller 
Aktivitäten, die auf eine Verbesserung der Gesundheit und Sicherheit 
abzielen,. Das Management wird die für die Umsetzung  benötigte Zeit 
und die Ressourcen zur Verfügung stellen.  
 
Unsere Organisation weiß um die Wichtigkeit der Verständlichkeit und 
Angemessenheit aller betrieblichen Vereinbarungen insbesondere derer, 
die auf die Gesundheit und Sicherheit aller MitarbeiterInnen aller 
kultureller Herkünfte abzielen.  
 
Um seinen Einsatz zu unterstreichen, wird das Management in 
Zusammenarbeit mit allen MitarbeiterInnen ein schriftliches Dokument 
vorbereiten, den betrieblichen Gesundheits- und Sicherheitsplan, der ein 
Aktionsplan zur Bewusstmachung aller Risiken innerhalb des 
Arbeitsplatzes sein soll und in weiterer Folge Strategien zur Prävention 
von aus diesen Risiken erwachsenden Verletzungen, Krankheiten und 
Unfällen bieten soll. Wir sind auch lokalen und nationalen Bestimmungen, 
die auf unsere Organisation in der Förderung der betrieblichen 
Gesundheit und Sicherheit anwendbar sind, verpflichtet.“ 
 
4.2 Allgemeine Zielsetzung 

Anders als die eben angeführte weitgefasste Absichtserklärung sollte die 
Zielsetzung eine klare und messbare Erklärung des Hauptziels des Plans 
sein wie etwa:  
 
Die Prävention von Unfällen, Verletzungen und Krankheiten resultierend 
aus vorhersehbaren Risiken und Gefahren am Arbeitsplatz sowie eine 
schnelle, gesundheitserhaltende und angemessene Reaktion, sollten 
diese doch eintreten.     
 
4.3 Konkrete Ziele 

Welche spezifischen und messbare Ziele können beschrieben werden, 
um das oben angeführte Ziel zu erreichen, unter Maßgabe der zur 
Verfügung stehenden Ressourcen? Folgende Ziele könnten in Betracht 
gezogen werden: 
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¾ Die Entwicklung eines gemeinsamen Ansatzes am Arbeitsplatz 
zwischen Management und Angestellten zum kooperativen Umgang 
mit betrieblicher Gesundheit und Sicherheit. 

 
¾ Sichere Arbeitsabläufe und innerbetriebliche Verfahren zu schaffen 

und zu erhalten. 
 
¾ Ein Bewusstsein über alle potentiellen Risiken und Gefahren am 

Arbeitsplatz sicherzustellen sowie Präventivstrategien gegen derartige 
Risiken zu entwickeln. 

 
¾ Schulungen für alle MitarbeiterInnen anzubieten, die der Verbesserung 

der Sicherheit und Effektivität von Arbeitsprozessen dienen. 
 
¾ Ein konstantes und kontinuierliches Interesse an der Verbesserung der 

betrieblichen Gesundheit und Sicherheit zu wahren und alle für die 
Implementierung und Aufrechterhaltung des BGS Plans nötigen 
Ressourcen bereitzustellen. 

 
4.4 Aktivitäten für die Erreichung dieser Ziele 

Einige konkrete Aktivitäten, durch welche diese Ziele erreicht werden 
können, wurden bereits angeführt. Die folgende Liste stellt in aller Kürze 
einige Schlüsselaktivitäten dar. Wie bereits erwähnt, sollte bei der 
Vorbereitung dieser Aktivitäten besonderes Augenmerk auf die 
Bedürfnisse bestimmter Gruppen innerhalb der Angestellten wie jene aus 
anderen kulturellen Herkünften oder jene mit besonderen Bedürfnissen 
gelegt werden.  
 
¾ Eine überzeugende schriftliche Absichtserklärung des 

Managements für die Unterstützung der Planung, Implementierung 
und Verwaltung des BGS Plans sowie der Gewährleistung von 
Sicherheit  und Gesundheit am Arbeitsplatz. 

¾ Der BGS Plan sollte allen anderen Bestimmungen der Organisation 
gleichrangig sein und bei allen Abänderungen des Plans sollten die 
möglichen Auswirkungen auf die Sicherheit und Gesundheit am 
Arbeitsplatz bedacht werden.   

¾ Die aktive Partizipation aller MitarbeiterInnen an den im BGS Plan 
vorgesehenen Aktivitäten sollte gewährleistet sein.  

¾ Die Weitergabe aller relevanten Informationen über Aktivitäten im 
Rahmen des BGS Plans sollte gewährleistet sein.  

¾ Die Klarheit und Transparenz aller organisatorischen Abläufe trägt 
im allgemeinen zur Gesundheit und Sicherheit bei, einerseits durch die 
dadurch erwirkte Verringerung von Stressfaktoren unter den 
MitarbeiterInnen, aber auch durch den so verbesserten 
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Informationstransfer und die Informationsaufnahme durch die 
Angestellten des Unternehmens.  

¾ Ein gemeinschaftliches Sicherheitskomitee innerhalb der 
Organisation, welches sich aus VertreterInnen des Managements 
sowie der ArbeitnehmerInnen zusammensetzt, kann ein wertvolles 
Instrument für die Sicherstellung der Einbindung aller Mitarbeiterinnen 
sein und gleichzeitig wertvolle Arbeit bei der Identifizierung der 
Risikofaktoren und der Erarbeitung von Strategien für praktische und 
effektive Präventivmaßnahmen leisten.  

¾ Verantwortlichkeiten und Rechenschaft: Der Plan sollte die 
Verantwortlichkeiten und die Rechenschaftsverpflichtung des 
Managements, der Angestellten und des BGS Sicherheitskomitees, 
sofern ein solches vorgesehen ist, genau definieren und aufschlüsseln. 

¾ Als Minimumstandard sollte der BGS Plan jene nationalen 
Gesundheits- und Sicherheitsstandards enthalten, die für den 
jeweiligen Arbeitsplatz vorgesehen und auf diesen anwendbar sind.  

¾ Die Einschätzung der Risiken und Gefahren umfasst die Identifikation 
aller Risiken und Gefahren eines Arbeitsplatzes. Manche sind mitunter 
vielen Arbeitsplätzen gemeinsam, andere wiederum treten nur an 
spezifischen Arbeitsplätzen und bei bestimmten Arbeitsabläufen 
innerhalb des Arbeitsplatzes auf. Die Risikoeinschätzung sollte 
regelmäßig aktualisiert werden, vor allem es zu Änderungen  bei 
Arbeitsprozessen, Arbeitsausstattung und Personal  kommt. Auch 
sollten die einzelnen Arbeitsplätze  regelmäßig überprüft werden. Des 
weiteren können Befragungen der ArbeitnehmerInnen zur 
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz die Risikoeinschätzung 
komplettieren (siehe Anhang 2) 

¾ Prävention als Praxis: Die Entwicklung von Strategien im Rahmen 
der dem Unternehmen zur Verfügung stehenden Ressourcen zur 
Kontrolle und Vermeidung von Unfällen,  Erkrankungen und 
Verletzungen, welche aus diesen Gesundheitsrisiken und –gefahren 
resultieren,  bzw. zur raschen und adäquaten Reaktion, sollten diese 
dennoch auftreten.  

¾ Klare und dokumentierte Regeln für die Gesundheit und Sicherheit 
am Arbeitsplatz, welche auf der Einschätzung der Risiken, der 
Prävention und der Strategien zur Begegnung von Risiken und 
Gefahren in diesem Bereich basieren, dienen den MitarbeiterInnen zur 
Definition ihrer Verantwortlichkeiten.  

¾ Neben den allgemeinen Regeln für die Gesundheit und Sicherheit am 
Arbeitsplatz sollte ein Regelwerk für klare und dokumentierte sichere 
Arbeitsverfahren für jede Aufgabenstellung innerhalb des 
Unternehmens geschaffen werden.  

¾ Regelmäßige Inspektionen des Arbeitsplatzes unter Verwendung von 
auf der Risiken- und Gefahrenanalyse und der daraufhin 
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ausgearbeiteten Kontroll- und Präventivstrategien basierenden 
Checklisten ist ein unerlässliches Kontroll- Instrument.  

¾ MitarbeiterInnen- Schulungen (Schulungen zur Organisation, klare 
Einführung in die Arbeitsaufgaben und entsprechenden 
Arbeitsverfahren einschließlich einer schriftlichen 
Arbeitsplatzbeschreibung, Information über den BGS Plan und 
Bewusstmachung der individuellen Verantwortlichkeiten der einzelnen 
MitarbeiterInnen im Rahmen des Plans).  

¾ Schulungsmaßnahmen 
o Sicherheitstraining und Schulungsprogramme 

einschließlich einer Einführung während der 
Orientierungsphase für NeueinsteigerInnen sowie 
WiedereinsteigerInnen nach langer Beurlaubung oder 
MitarbeiterInnen nach Arbeitsplatzwechsel innerhalb des 
Unternehmens  

o Förderung persönlicher Weiterentwicklung der 
MitarbeiterInnen mit dem Ziel gut ausgebildeten Personals 
für die jeweiligen Arbeitsaufgaben  

¾ Erste Hilfe: Wenn möglich sollten alle MitarbeiterInnen an einem Erste 
Hilfe-Kurs teilnehmen. Sollte dies nicht durchführbar sein, so soll 
zumindest jederzeit eine professionell in Erster Hilfe geschulte 
MitarbeiterIn erreichbar sein. Gut erreichbares und regelmäßig 
überprüftes Material zur Erste Hilfe Leistung ist unabdingbar. 

¾ Notfallplan: Ein Plan für medizinische und andere Notfälle wie etwa 
Feuer oder gefährliche Störfälle trägt dazu bei, Schäden bei Personal, 
Gebäude und Ausstattung zu minimieren. Der Notfallplan sollte an 
einfach einsehbarer Stelle  Notrufnummern für Ärtzenotdienst, Rettung, 
Feuerwehr und Polizei enthalten.  

¾ Ein Sicherheitshandbuch für MitarbeiterInnen sowie eine 
Beschreibungen der Vorgehensweise im Notfall sind von großem 
Wert für eine klare Definition von Zuständigkeiten in Bezug auf 
Gesundheits- und Sicherheits sowie für sichere Arbeitsweisen in einer 
Organisation.  

¾ Gebäudereinigung und -Instandhaltung zur Erhaltung der 
Sauberkeit der Arbeitsplatzumgebung sowie Vermeidung von 
offensichtlichen Risiken 

¾ Dokumentation und Berichterstattung: es ist unabdingbar, dass die 
den BGS-Plan betreffenden Aufzeichnungen regelmäßig geführt und 
aktualisiert werden. Solche Aufzeichnungen umfassen: 

o Vorfalls/Unfalls-, Verletzungs- und Krankheitsreports 
o Vorfalls/Unfalls-Untersuchungen 
o Berichte über Sitzungen des Sicherheitsausschusses 
o alle Aktualisierungen oder Änderungen des BGS-Plans 
o Periodische Evaluierung der Ergebnisse des BGS-Plans 
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Zur Gewährleistung der Effektivität der angeführten Maßnahmen ist es 
unabdingbar, den BGS-Plan immer am aktuellsten Stand zu halten und 
das Ziel der Sicherheit und Gesundheit in alle Aspekte des Arbeitsplatzes 
einfließen zu lassen. 
Die folgenden Links enthalten von der Europäischen Union entwickelte 
Richtlinien und Strategien für die Förderung der betrieblichen Gesundheit 
und Sicherheit: 
 
http://europe.osha.eu.int/legislation/directives/ 
 
http://europe.osha.eu.int/systems/strategies/future/com2002_en.pdf 
 
http://europe.osha.eu.int 
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5. Details einiger Risiken und spezifischer Aktivitäten im 
Rahmen des BGS Plans  

5.1 Gesundheit am Arbeitsplatz und Sicherheitskomitee 

 
 
Was ist ein Ausschuss für Gesundheit und Sicherheit am 
Arbeitsplatz?  
Ein betrieblicher Ausschuss für Gesundheit und Sicherheit ist ein Forum 
zur kooperativen Einbindung von VertreterInnen des Managements und 
der Angestellten, das zur praktischen Umsetzung des internen Systems 
der Verantwortlichkeiten beiträgt.  
 
Was ist der Zweck eines Ausschusses für Gesundheit und 
Sicherheit am Arbeitsplatz?  
Ein effektives Sicherheitsprogramm bedarf der engagierten Kooperation 
aller ArbeitnehmerInnen und ArbeitgeberInnen eines Unternehmens. Ein 
gemeinschaftliche Ausschuss für Gesundheit und Sicherheit vereint das 
praktische Wissen über spezifische Arbeitsabläufe mit dem Wissen des 
Managements über Arbeitszusammenhänge, die allgemeine 
Unternehmenspolitik  und die Arbeitsabläufe innerhalb des 
Unternehmens.   
Wie in jedem Fall von Teamwork kann dieses Team effektiver zur Lösung 
von Gesundheits- und Sicherheitsproblemen beitragen als ein einzelnes 
Individuum. Um seine Funktion zur Zufriedenheit aller erfüllen zu können, 
braucht das Komitee eine entsprechende Struktur, eine klare Deklaration 
seines Zweck und seiner Pflichten      sowie Richtlinien für 
Besprechungen. Verschiedene Umfragen in mehreren Länder ergaben, 
dass unklare Arbeitsbeschreibungen den Stress am Arbeitsplatz erhöhen.  
Die Arbeitgeberseite kann dem entgegenwirken  indem sie Richtlinien für 
das Komitee schafft und diesem adäquate Ressourcen zur Verfügung 
stellt.  
Nach Auswahl der Mitglieder sollte der Ausschuss in alle 
Entscheidungsfindungen und Detailfragen bezüglich der Strukturen und 
Vorgangsweisen eingebunden werden. Jedenfalls sollten alle Mitglieder 
des gemeinschaftlichen Ausschusses für Gesundheit- und Sicherheitaktiv 
an der Entwicklung, Umsetzung und dem Monitoring aller Phasen des 
Gesundheits- und Sicherheitsprogramms teilnehmen.  
 

OHS Answers: basic OH&S program elements. Canadian Center for  
Occupational Health and Safety, 1998 

http://www.ccohs.ca/oshanswers/hsprograms/basic.html 
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5.2 Verantwortlichkeiten in Bezug auf betriebliche Gesundheit und Sicherheit 

 
Während das Management in letzter Instanz für die Umsetzung nationaler 
Gesetzgebung zur betrieblichen Gesundheit und Sicherheit verantwortlich 
ist, liegen Gesundheit und Sicherheit im Verantwortungsbereich von 
sowohl Management als auch Angestellten, wobei jedem Einzelnen  
individuelle spezifische Verantwortlichkeiten übertragen sind.  
 
Was sind individuelle Verantwortlichkeiten?  
Verantwortung kann als die Verpflichtung eines Individuums/einer Gruppe 
zur Ausführung ihm/ihr übertragener Pflichten definiert werden. 
Verantwortung über Gesundheit und Sicherheit ist nicht als zusätzliche, 
gesonderte Aufgabe einer ArbeitnehmerIn zu betrachten sondern 
integraler Bestandteil der gesamten Verantwortlichkeit jeder einzelnen 
Arbeitnehmerin. Verantwortung und Autorität kann an MitarbeiterInnen 
delegiert werden. In diesem Zusammenhang ist die Erkenntnis wichtig, 
dass obwohl Verantwortung delegiert werden kann, das Management 
letztlich immer noch die Verantwortung für die ordnungsgemäße 
Ausführung der delegierten Aufgaben trägt.  
Jede MitarbeiterIn eines Unternehmens übernimmt individuelle 
Verantwortlichkeiten.  
So sollen auch die Verantwortlichkeiten der Funktion einer 
SicherheitskoordinatorIn oder eines Sicherheitskomitees nach deren 
Einrichtung genau definiert werden. So ist gewährleistet, dass alle 
ArbeitnehmerInnen darüber Kenntnis erlangen, was von jedem Einzelnen 
in Bezug auf Gesundheits- und Sicherheitsangelegenheiten erwartet wird. 
  
Die Verantwortlichkeiten einer SicherheitskoordinatorIn können 
folgende Aufgaben umfassen:  
¾ Teilnahme an Besprechungen des Gesundheits- und 

Sicherheitskomitees als informierte TeilnehmerIn.  
¾ Schulung und Beratung aller MitarbeiterInnen zu Fragen der 

Gesundheit und Sicherheit.  
¾ Koordination abteilungsübergreifender gemeinsamer Gesundheits- und 

Sicherheitsaktivitäten im Unternehmen.   
¾ Sammlung und Ausarbeitung statistischer Daten zu Gesundheit und 

Sicherheit.  
¾ Durchführung von Forschungsprojekten zu speziellen Fragestellungen.  
¾ Organisation von Gesundheits- und Sicherheitsschulungen für 

MitarbeiterInnen bei Erfordernis.  
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Die Verantwortlichkeiten der ArbeitnehmerInnen können folgende 
Aufgaben umfassen:  

¾ Beteiligung an gemeinschaftlichen Gesundheits- und 
Sicherheitskomitees.  

¾ Kenntnis und Befolgung aller den jeweiligen Arbeitsplatz betreffenden 
Bestimmungen. 

¾ Einhaltung sicherer Arbeitsabläufe.  
¾ Sofortige Berichterstattung über sicherheitsgefährdende Handlungen 

und Arbeitsbedingungen, Verletzungen oder Krankheiten, die durch 
den Einsatz und die vorschriftsmäßige Handhabung persönlicher 
Schutzausrüstung vermeidbar wären.  

 
Die Verantwortlichkeiten des Managements können folgende 
Aufgaben umfassen:  
Wie bereits erwähnt ist eine Absichtserklärung, durch welche sich das 
Management zur Wahrung und Förderung der Gesundheit und Sicherheit 
am Arbeitsplatz verpflichtet, unerlässlich. Für die Erreichung der in der 
Absichtserklärung formulierten Ziele sind folgende Maßnahmen nötig:  
¾ Förderung der Bewusstseinsbildung über Gesundheit und Sicherheit 

durch die Schulung der MitarbeiterInnen über Gesundheits- und 
Sicherheitsbestimmungen.  

¾ Regelmäßige Inspektionen des Arbeitsplatzes und Behebung und 
Korrektur sicherheitsgefährdender Arbeitspraktiken und –bedingungen.   

¾ Berichterstattung über und Untersuchung aller Unfälle oder Vorfälle, 
um Gefahren und Risiken zu minimieren  bzw. gänzlich 
auszuschließen.   

¾ Unterstützung routinemäßiger Gesundheits- und 
Sicherheitsmaßnahmen wie etwa Sicherstellung, dass 
Schutzausrüstung für das  Personals in ausreichendem Maß 
vorhanden ist. 

¾ Bereitstellung medizinischer und Erste Hilfe-Ausrüstung   
¾ Monitoring und Evaluierung betrieblicher Gesundheit und Sicherheit.  
 
 
Aktivitäten, die ein Ausschuss für Gesundheit und Sicherheit (oder 
eine KoordinatorIn) umsetzen könnte: 
¾ Teilnahme an der Entwicklung und Umsetzung von Programmen, die 

dem Schutz der Gesundheit und Sicherheit der ArbeitnehmerInnen 
dienen,  

¾ Ernsthafte Behandlung aller Beschwerden und Anregungen der 
ArbeitnehmerInnen in Bezug auf Gesundheit und Sicherheit, 

¾ Sicherstellung der Führung und Kontrolle der Berichte über 
Verletzungen und Arbeitsrisiken, 

¾ Kontrolle von Risikoreports und Empfehlung von Folgeaktivitäten, 
¾ Förderung von Weiterbildungsmaßnahmen für MitarbeiterInnen, 
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¾ Teilnahme an allen Befragungen und Untersuchungen zu Sicherheit 
und Gesundheit, 

¾ Konsultation von ExpertInnen zu Fragen der Gesundheit und 
Sicherheit. 

¾ Beitrag zur Konfliktlösung zwischen MitarbeiterInnen am Arbeitsplatz,   
¾ Unterbreitung von Vorschlägen an das Management zur Prävention 

von Unfällen und Aktivitäten im Rahmen des Sicherheitsprogramms 
sowie   

¾ Monitoring der Effektivität der Sicherheitsprogramme und –
maßnahmen. 

 
Adaptiert aus: - OHS Answers: basic OH&S program elements.  
Canadian Center for Occupational Health and Safety, 1998 
http://www.ccohs.ca/oshanswers/hsprograms/basic.html 
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 5.3 Sichere und effektive Arbeitspraktiken/ - Abläufe 

 
Nationale Gesundheits- und Sicherheitsbesimmungen sind als 
Mindestanforderung für den Schutz von Gesundheit und Sicherheit am 
Arbeitsplatz zu verstehen. In beinahe allen Fällen werden Organisationen 
diese Bestimmungen durch spezifische Regelungen erweitern müssen, 
welche die MitarbeiterInnen in ihrer täglichen Arbeit befolgen müssen, um 
die Sicherheit und Effektivität der Arbeit zu gewährleisten. Wie bereits 
erwähnt ist es vorteilhaft, wenn alle MitarbeiterInnen in die Entwicklung 
sicherer und korrekter Arbeitsabläufe eingebunden sind.  
Im Folgenden finden sich einige Richtlinien, die bei der Erstellung dieser 
Regelungen befolgt werden sollten:  
¾ Die Regelungen sollten sich spezifisch auf Gesundheits- und 

Sicherheitsanliegen am Arbeitsplatz beziehen. 
¾ Das betriebliche Gesundheits- und Sicherheitskomitee sollte in die 

Ausarbeitung der Regelungen einbezogen werden.  
¾ Die Regelungen sollten klar verständlich sein  
¾ Die Regelungen sollten positiv formuliert werden (“ArbeitnehmerInnen 

sollen...“ und nicht „ArbeitsnehmerInnnen sollen nicht...“).  
¾ Die Begründungen der Regelungen sollten offengelegt werden.  
¾ Die Regelungen müssen durchsetzbar sein, da die Missachtung einer 

Regelung weitere Missachtungen nach sich ziehen wird. 
¾ Die Regelungen sollten allen ArbeitnehmerInnen in schriftlicher 

Ausfertigung in den jeweiligen Bildungssprachen der 
ArbeitnehmerInnen kommuniziert werden. 

¾ Die Regelungen sollten von Zeit zu Zeit überprüft werden, um ihre 
Effektivität zu evaluieren und etwaige Änderungen für eine verbesserte 
Wirksamkeit vornehmen zu können. 

 
Die Einhaltung von Regelungen zur betrieblichen Gesundheit und 
Sicherheit sollte als Bestandteil des Arbeitsverhältnisses betrachtet 
werden. Die Regelungen sollten neuen MitarbeiterInnen bei der 
Aufnahme Ihres Arbeitsverhältnisses bzw. bei Arbeitsplatzwechsel 
innerhalb des Unternehmens kommuniziert werden. Nach einer 
Einarbeitungsphase sollten die MitarbeiterInnen zu den Regelungen 
befragt werden, um sicherzustellen, dass sie jene Bestimmungen, die auf 
ihren Arbeitsbereich zutreffen, auch verstehen.  
Disziplinärmaßnahmen bei Missachtung der Regelungen können in 
Betracht gezogen werden. Die folgenden Aspekte sollten bei der 
Einführung von Verfahren dieser Art beachtet werden. Es ist 
sicherzustellen,  
¾ dass die ArbeitnehmerInnen mit den Regelungen vertraut sind. 
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¾ dass ArbeitnehmerInnen nicht von ArbeitskollegInnen dazu 
angehalten, genötigt oder gezwungen werden, Regelungen zu 
missachten.  

¾ dass auf die Einhaltung aller Regelungen geachtet wird.  
¾ dass keine Missachtung der Regelungen übersehen wird. 
¾ dass Disziplinarmaßnahmen als Bildungsmaßnahme und nicht als 

Bestrafung verstanden werden.  
¾ dass eine Reaktion prompt erfolgt. 
¾ Während Richtlinien für Disziplinarmaßnahmen für Erstvergehen 

möglicherweise erstrebenswert sind, muss eine gewisse Flexibilität in 
der Anwendung dieser Richtlinien gewährleistet sein, da jeder Fall in 
seinem spezifischen Kontext verstanden werden muss. 

¾ Es ist sicherzustellen, dass Disziplinarmaßnahmen nicht öffentlich 
gesetzt und dokumentiert werden. 

 
Wie kann das Management die Einhaltung korrekter Arbeitsabläufe 
durchsetzen?  
Unter korrekten Arbeitsabläufen versteht man die sicherste Art und Weise 
eine Arbeit zu verrichten, Arbeitsanweisungen, Monitoring und die 
Untersuchung von Arbeitsunfällen. Eine Sicherheitsanalyse der Arbeit ist 
der erste Schritt zur Entwicklung korrekter Arbeitsabläufe, wobei jeder 
einzelne Schritt eines Arbeitsvorgangs untersucht wird, um Rückschlüsse 
auf mögliche Gefährdungen ziehen zu können und die sicherste 
Vorgangsweise für den jeweiligen Arbeitsvorgang ermitteln zu können. 
Dies kann durch folgende Schritte erreicht werden:  
 
1. Auswahl des zu untersuchenden Arbeitsvorgang.  
2. Unterteilung dieses Vorgang in einzelne Sequenzen/Arbeitsschritte.  
3. Ermittlung der Risiken.  
4. Definition  der Präventivmaßnahmen.  
 
Die Analyse kann zuerst auf alle kritischen Arbeitsabläufe in allen 
Bereichen angewandt werden. Kritische Arbeitsabläufe können in 
folgenden Bereiche bestehen:  

¾ Bereiche, in welchen arbeitsbedingte Unfälle, Verletzungen oder 
Krankheiten häufig auftreten 

¾ Bereiche, welche ein hohes Gefahrenpotential für ernsthafte 
Verletzungen oder Krankheiten aufweisen 

¾ Neue oder modifizierte Arbeitsbereiche  
¾ Arbeiten, welche nur selten durchgeführt werden, wie z.B. 

Wartungsarbeiten  

Eine Sicherheitsanalyse der Arbeit wird für gewöhnlich ausgeführt, indem 
eine ArbeitnehmerIn bei der Verrichtung seiner/ihrer Arbeit beobachtet 
wird. Mitglieder des gemeinschaftlichen Gesundheits- und  



 16

Sicherheitskomitees sollten an dieser Analyse teilnehmen. Der Grund für 
diese Übung muss der betreffenden ArbeitnehmerIn klar kommuniziert 
werden, wobei betont werden sollte, dass nicht die ArbeitnehmerIn selbst 
inspiziert wird, sondern die Arbeit an sich untersucht wird. Ein anderer 
Ansatz, der sich besonders bei der Analyse von neuen Arbeiten, oder 
solchen, welche nur selten durchgeführt werden, bewährt hat, ist der einer 
Gruppendiskussion.  
Eine Arbeit besteht oft aus mehreren spezifischen Arbeitsschritten. In 
solchen Fällen sollte jeder Arbeitsschritt bei der Analyse des 
Arbeitsvorgangs einzeln untersucht werden. Die Endversion des 
korrekten Arbeitsablaufs sollte den betreffenden ArbeitnehmerInnen in 
einer gut verständlichen Sprache und  in einer schrittweisen Einteilung 
kommuniziert werden, damit sie über die korrekte Art und Weise der 
Arbeitsverrichtung in Kenntnis gesetzt sind und diese auch verstehen und 
umsetzen können. Die einzelnen Schritte sollten positiv formuliert werden, 
mit Betonung auf die ihnen zugrundliegenden Überlegungen. Es kann 
auch auf anwendbare Regelungen und etwaige vorgeschriebene 
Schutzausrüstung Bezug genommen werden. Die mit der Arbeit betrauten 
ArbeitnehmerInnen sollten bei der Anwendung der neuen, korrekten 
Arbeitsabläufe anfangs betreut werden. 

Adaptiert aus:- OHS Answers: Health and Safety Programs: Basic OH&S Program Elements.  
Canadian Center for Occupational Health and Safety, 1998 

http://www.ccohs.ca/oshanswers/hsprograms/basic.html 
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5.4 Notfallplan 

Ein Notfallplan legt Vorgehensweisen für den Umgang mit plötzlichen, 
unerwarteten Situationen fest. Das Fehlen eines Notfallplans kann zu 
schweren Verlusten wie multiple Verletzungen und möglichem finanziellen 
Zusammenbruch der Organisation führen. 
Ziele 
¾ Vermeidung von Unfällen und Verletzungen 
¾ Schadensbegrenzung bei Personal, Gebäude und Ausstattung  
¾ Beschleunigung der Wiederaufnahme des Normalbetriebs 
Ein Anfälligkeits-Assessment  erweitert das standardmäßige Risiko-
Assessement auf Katastrophen wie Feuer, Explosionen, Stromausfall 
oder Naturkatastrophen wie Unwetter. 
Im Falle solcher Notfälle sollte ein Notfallplan die Verantwortlichkeiten für 
die folgenden Tätigkeiten vorausblickend festlegen: 
¾ Meldung des Notfalls  
¾ Aktivierung des Notfallplans 
¾ Kontrollübernahme über die Gesamtsituation 
¾ Kommunikationsaufnahme 
¾ Warnung der Mitarbeiter  
¾ Anordnung der Evakuierung 
¾ Alarmierung externer Einrichtungen  
¾ Bestätigung der erfolgten vollständigen Evakuierung  
¾ Warnung an Außenstehende über mögliche Risiken  
¾ Anforderung externer Hilfe 
¾ Koordinierung der Aktivitäten unterschiedlicher Gruppen 
¾ Benachrichtigung von Angehörigen über Opfer 
¾ Medizinische Hilfeleistung  

Hilfe durch externe Einrichtungen  

Die Telefonnummern der folgenden Notdienste sollten klar notiert sein:  

¾ Feuerwehr 
¾ Mobiles Rettungsteam 
¾ Rettung 
¾ Polizei 
¾ Krankenhäuser 
¾ Behörden  
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Test und Revision  

Die Erstellung eines umfassenden Plans zum Umgang mit Notfällen ist 
ein wichtiger Schritt zur Vermeidung von Katastrophen. Es ist jedoch 
schwer, allfällige Probleme vorherzusehen bevor der Notfallplan getestet 
wurde. In Katastrophenübungen und Training kann das gesamte 
planmäßige Vorgehen oder besonders kritische Teile des Notfallplans 
(wie etwa die Evakuierung) geübt werden. Eine umfassende unmittelbare 
Überprüfung nach jeder Übung und nach tatsächlichen Notfällen wird die 
Stellen im Ablauf zu Tage bringen, die einer Verbesserung bedürfen. Das 
Wissen um den individuellen Verantwortungsbereich kann durch 
schriftliche Tests oder Interviews überprüft werden.  

Adapted from:- OHS Answers: Health and Safety Programs – Emergency Planning.  
Canadian Center for Occupational Health and Safety, 1998.  
 http://www.ccohs.ca/oshanswers/hsprograms/planning.html 

 

5.5 Ergonomie 

 
Ergonomie ist die Anpassung von Ausstattung und Arbeitsaufgaben an 
die Bedürfnisse der Arbeitenden. Als Teil der Arbeitswissenschaft ist ihr 
Hauptanliegen der individuelle Gesundheitsschutz und die vorbeugende 
Vermeidung von Verletzungen. Sie zielt darauf ab, die 
Arbeitsbedingungen den Menschen anzupassen und nicht umgekehrt. 
Gibt es ein Ungleichgewicht zwischen den physischen Anforderungen der 
Arbeit und der physischen Belastbarkeit der ArbeitnehmerInnen, so kann 
dies zu Skelettmuskelerkrankungen führen.   

Die Gestaltung der Arbeitsumgebung und die Anordnung der Arbeitsmittel 
ist entscheidend für die Reduktion von Risikofaktoren.  Analysen des 
Arbeitsplatzes können hilfreich für die Identifizierung möglicher Gefahren 
am Arbeitsplatz sein und wertvolle Anregungen zur Vermeidung dieser 
Gefahren führen.  Stets aktualisierte Erkenntnisse über Ergonomie am 
Arbeitsplatz  sollten den MitarbeiterInnen in Form von Schulungen in 
verständlicher Sprache nahe gebracht werden. 
Skelettmuskelerkrankungen resultieren oft aus einer unsachgemäßen 
Computernutzung, ein Problem das zahlreiche ArbeitnehmerInnen an 
Computerarbeitsplätzen betrifft.  Auf das Problem des Computers als 
ergonomischer Stressfaktor wird in Folge genauer eingegangen. 

Computer 
Millionen Menschen arbeiten tagtäglich am Computer.  Die „korrekte“ 
Körperhaltung oder richtige Positionierung des Computers, die jedem 
individuellen Anspruch gleichermaßen genügt, gibt es nicht. Jedoch gibt 
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es Richtlinien, die bei der Einrichtung eines Computerarbeitsplatzes bzw. 
bei der Bildschirmarbeit  beachtet werden sollten.  
 
Wie kann in Unternehmen das Riskiko verringert werden, dass 
ArbeitnehmerInnen an Computerarbeitsplätzen Gesundheitsschäden wie 
die Übermüdung der Augen, Rückenschmerzen oder sogar ernsthafte 
Verletzungen erleiden?  
Durch die Befolgung der folgenden einfachen und kostengünstigen 
Prinzipien kann jedes Unternehmen beeinträchtigungsfreie und somit dem 
Wohlbefinden und der Sicherheit der ArbeitnehmerInnen zuträgliche 
Computerarbeitsplätze schaffen.   
 
¾ Die obere Kante des Bildschirms liegt auf oder unmittelbar unter der 

Augenhöhe.   
¾ Kopf und Schultern sind aufrecht und bilden eine Linie mit dem 

Oberkörper.  
¾ Die Schultern sind locker und entspannt. 
¾ Die Ellbogen sind dem Körper nahe und werden gestützt.  
¾ Die Lendengegend wird durch die Rückenlehne des Bürostuhls 

gestützt.  
¾ Handgelenke und Hände sind in einer Linie mit den Unterarmen.  
¾ Es gibt genügend Raum für Tastatur und Maus.  
¾ Die Beinfreiheit ist ausreichend.  
¾ Die Füße liegen flach am Boden auf.  
 
Ein gut durchdachter Arbeitsplatz mit einer ergonomischen Tastatur und 
Computermaus trägt zur Vermeidung von Verletzungen und körperlichen 
Belastungen bei. Durch die Befolgung der nachstehenden Checkliste 
können derartige Probleme vermieden oder zumindest in ihrem Ausmaß 
reduziert werden.  

Checkliste für den Gebrauch von Computern 

1. Der Kopf und Hals sind aufrecht bzw. In einer Linie mit dem 
Oberkörper (nicht nach unten oder hinten gebeugt). 
2. Der Kopf, Hals und Rumpf sind gerade nach vorne ausgerichtet (nicht 
verdreht). 
 
3. Der Rumpf ist im rechten Winkel zum Boden ausgerichtet (rückwärts 
lehnen gegen Rückenlehne erlaubt, niemals jedoch vorwärts).   
4. Die Schultern und Oberarme sind in einer Linie mit dem Oberkörper, 
cirka im rechten Winkel zum Boden und entspannt (nicht gehoben oder 
ausgestreckt).   
5. Die Oberarme und Ellbogen liegen nahe dem Körper (nicht nach 
außen gespreizt).   
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6. Die Unterarme, Handgelenke und Hände werden gerade in einer 
Linie gehalten (im rechten Winkel zum Oberarm).  
7. Die Handgelenke und Hände sind gerade ausgerichtet (nicht nach 
oben oder unten gebogen oder seitwärts nach außen - in Richtung des 
kleinen Fingers). 
8. Die Oberschenkel stehen parallel zum Boden, die Unterschenkel im 
rechten Winkel zum Boden (die Oberschenkel können über den Knien 
leicht angehoben werden). 
9. Die Füße stehen flach am Boden oder auf einer stabilen Fußstütze.   
10. Die Rückenlehne  des Bürostuhls stützt den (unteren) Rücken 
(Lendengegend).  11. Die Breite und Tiefe der Sitzfläche sind den 
Bedürfnissen der MitarbeiterIn angepasst (die Sitzfläche sollte nicht zu 
groß/klein sein).  
12. Die Vorderkante des Bürostuhls drückt nicht gegen die Kniekehlen 
oder Unterschenkel (die Sitzfläche ist nicht zu lang).  
13. Der Sitz ist gepolstert und hat abgerundete Kanten.  
14. Die Armlehnen, falls verwendet, stützen die Unterarme während der 
Arbeit am Computer, schränken aber sonst die Bewegungsfreiheit nicht 
ein.  
15. Die Auflagefläche für die Tastatur ist stabil und groß genug für die 
Tastatur und die Maus inklusive Mausepad. 
16. Die Maus oder die Rollkugel befinden sich direkt neben der Tastatur, 
damit sie ohne Anstrengung bedient werden können. 
17.Die Tastatur ist einfach handzuhaben und ihre Größe entspricht der 
Größe der Hand (nicht zu groß/klein).  
18. Die Handgelenke und Hände liegen nicht auf scharfen oder harten 
Kanten auf. 
19. Die Oberkante des Bildschirms ist auf oder knapp unter Augenhöhe, 
damit man bei der Eingabe den Kopf nicht hinunter- oder zurückneigen 
muss.   
20. ComputeranwenderInnen, die bifokale oder trifokale Brillen oder 
Kontaktlinsen  tragen, können den Bildschirm lesen, ohne den Kopf oder 
Hals zurückneigen zu müssen.  
21. Der Abstand zum Monitor erlaubt es, Geschriebenes lesen zu 
können, ohne den Kopf, Hals oder Oberkörper vorwärts oder rückwärts 
beugen zu müssen.    
22. Der Monitor steht direkt vor der AnwenderIn, sodass diese nicht 
den Kopf oder Hals drehen muss, um auf den Monitor blicken zu können.  
23. Die Blendung (zum Beispiel von Fenstern oder anderen Lichtquellen) 
spiegelt sich nicht auf dem Bildschirm, so dass die AnwenderIn nicht den 
Kopf drehen muss, um die Schrift auf dem Bildschirm lesen zu können.  
24. Zwischen den Oberschenkeln und der Tischunterfläche gibt es 
genügend Raum, so dass die AnwenderIn sich nicht beengt fühlt.  
25. Es gibt genügend Bein- und Fußfreiheit  unter der Arbeitsoberfläche, 
so dass man so nahe wie erforderlich an der Tastatur / Maus sitzen kann.  
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26. Der Manuskriptständer, falls vorhanden, ist stabil und groß genug für 
das Dokument.   
27. Der Manuskriptständer, falls vorhanden, ist etwa auf gleicher Höhe 
und in gleicher Entfernung wie der Monitor positioniert, so dass es beim 
Blickwechsel von Monitor zum Dokument und wieder zurück nur geringer 
Kopf- und Augenbewegung bedarf.  
28. Die Handgelenks- Ballenstütze, falls vorhanden, ist gepolstert und 
weist keine scharfen Kanten auf, die auf die Handgelenke drücken.  
29. Die Handgelenks- Ballenstütze, falls vorhanden, erlaubt es, die 
Unterarme, Handgelenke und Hände gerade in einer Linie zu halten, 
während man die Tastatur oder Maus benutzt.  
30. Das Telefon kann mit gerade erhobenen (nicht zur Seite geneigtem) 
Kopf benutzt werden  und die Schultern sind entspannt (nicht gehoben), 
wenn parallel zum Telefonieren Computerarbeiten verrichtet werden.  
31. Die Tischhöhe des Arbeitsplatzes sowie die Höhe des Bürostuhls 
sind verstellbar, so dass man eine ergonomisch korrekte 
Arbeitshaltung einnehmen kann, und diese gelegentlich verändern kann, 
während man am Computer arbeitet.   
32. Der Computerarbeitsplatz, die Einzelkomponenten des 
Computers und das Zubehör werden regelmäßig gewartet und sind voll 
funktionstüchtig.. 
33. Die Computerarbeit ist so organisiert, dass sie mit anderen 
Arbeitsaktivitäten variiert werden kann, bzw. immer wieder kurze 
Erholungspausen  von der Bildschirmarbeit eingelegt werden können. 

 
 

OSHA Ergonomic Solutions: computer workstations eTool – Evaluation checklist 
U.S. Department of Labour, Occupational Safety and Health Administration  

http://www.osha.gov/SLTC/etools/computerworkstations/pdffiles/checklist1.pdf 
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Weitere Informationen zur Bildschirmarbeit 

1. Richten Sie die Rückenlehne Ihres Bürostuhls so ein, dass der 
Lendenbereich der Wirbelsäule gestützt wird und Sie sich  bequem an 
die Rückenlehne anlehnen können.  

2. Ihre Sitzhöhe sollte so eingestellt sein, dass  die Unterarme horizontal 
und die Handgelenke bei der Eingabe über die Tastatur gerade 
ausgerichtet sind.  

3. Stützen Sie die Handgelenke nicht am Rand der Tastatur oder am 
Tisch ab und und vermeiden Sie das Beugen der Handgelenke bei 
der Computerarbeit. Achten Sie auf einen weichen Anschlag und 
überstrecken Sie Ihre Finger nicht. Verfügen Sie über keine oder nur 
unzureichende Maschinschreibkenntnisse, so sollten Sie einen 
entsprechenden kurs besuchen, da eine falsche Benutzung der 
Tastatur zu Gelenks- und Shenenerkrankungen führen kann.   

4. Berühren Ihre Füße nach Einstellung der Sitzhöhe den Boden nicht 
mehr, verwenden Sie eine Fußstütze. 
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5. Der Bildschirm sollte in etwa einer Armlänge Entfernung positioniert 
sein. Richten Sie die Bildschirmhöhe nach ihren Bedürfnissen ein. 
Wenn Sie bei der Arbeit auf die Tastatur blicken müssen, sollte die 
Bildschirmhöhe so eingestellt werden, dass Nackenbewegungen 
aufgrund wiederholtem Aufblicken vermieden werden können. 
Adjustieren Sie  die Neigung ihres  Bildschirms entsprechend der 
Sitzhöhe.  

6. Verwenden Sie einen Manuskripthalter, welcher in gleicher Höhe 
sowie im gleichen Neigungsgrad wie der Bildschirm direkt neben 
diesem positioniert sein sollte, um Dokumente lesen zu können, ohne 
ständig den Kopf drehen zu müssen.  

7. Positionieren Sie die Maus, so dass Sie sie leicht und ohne die Hand 
auszustrecken erreichen können, wobei das Handgelenk gerade 
gehalten werden sollte.  Ein häufiges Verwenden der Maus kann 
Schmerzen verursachen, da hierbei eine spezifische Muskelgruppe 
Ihrer Hand belastet wird.Verwenden Sie daher öfters Kurzbefehle 
über die Tastatur bzw. versuchen Sie zum Zweck der Entlastung den 
Gebrauch der Maus auch mit der anderen Hand zu erlernen 

8. Sie werden erstaunt sein, wie schnell Sie die Maus beidhändig 
verwenden lernen. Behagt Ihnen die Handhabung Ihrer Maus nicht, 
versuchen Sie es mit einer unterschiedlich geformten  oder größeren 
Maus.    

9. Positionieren Sie ihren Computer nicht gegenüber von Lichtquellen, 
wie Fenstern.  Vermeiden Sie Spiegelung von fenstern oder anderen 
Lichtquellen auf Ihrem Bildschirm. Am besten sitzen Sie seitwärts zum 
Fenster und verwenden eine Abschirmung, um unerwünschte 
Lichteinstrahlung auszublenden. Ein geerdeter Netzfilter kann hilfreich 
sein, um Spiegelungen und Statik zu verringern.  

10. Stimmen Sie die den Grad der Helligkeit des Bildschirms auf die 
Lichtverhälnisse Ihres Arbeitsplatzes ab.   

11. Falls der Bildschirm ihres Computers flimmert oder andere 
Bildstörungen auftreten, sollte diese schnellstens behoben werden.  

12. Achten Sie darauf, dass der Bildschirm sauber und staubfrei ist.   
13. Längeres Sitzen bei gleichbleibender Haltung ist Ihrer Gesundheit 

abträglich. Achten Sie daher darauf, Ihre Computerarbeit mit anderen 
Tätigkeiten zu variieren, welche andere Hand- und Armbewegungen 
erfordern und bei welchen Sie vorzugsweise aufstehen und 
herumgehen müssen.  Sie sollten 5 bis 10 Minuten pro Arbeitsstunde 
am Computer einrechnen, in denen Sie sich mit etwas anderem 
beschäftigen oder kleine Pausen einlegen. Arbeiten Sie jedenfalls 
nicht länger als eine Stunde ohne Unterbrechungen an ihrem 
Bildschirm. 
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14. Sofern Ihre Sehkraft gut oder bei Fehlsichtigkeit entsprechend durch 
eine Brille oder Kontaktlinsen korrigiert ist, sollten Sie keine 
Schwierigkeiten bei der Arbeit am Computer haben. Tragen Sie 
bifokulare Brillen, werden Sie unter Umständen eine Zweitbrille für die 
Bildschirmarbeit benötigen (TrägerInnen von Lesebrillen stellen 
meistens fest, dass diese auch für die Bildschirmarbeit geeignet sind). 

15. Wenn Sie Ihren Computerarbeitsplatz als zufriedenstellend beurteilen, 
und Sie dennoch bei der Arbeit unter Kopfschmerzen oder 
Überanstrengung der Augen leiden, oder wenn Sie keine 
zufriedenstellende räumliche Anordnung Ihres Arbeitsplatzes 

16. erreichen können, sollten Sie eine eventuelle Fehlsichtigkeit in 
Betracht ziehen und sich von einem Augenarzt untersuchen lassen.   

17. Um ein Heißlaufen Ihres Computers und damit vebundene Schäden 
zu verhindern, sollten sie Ihren Computer herunterfahren, wenn Sie 
längere Zeit nicht an ihm arbeiten. Eine geringe Luftfeuchtigkeit führt 
zur elektrostatischen Aufladung der Luft, Matten zur Entionisierung, 
Luftbefeuchter oder Zimmerpflanzen können dem entgegenwirken.  

18. Erscheint Ihnen die Software, welche Sie bei der Arbeit verwenden, 
wenig benutzerfreundlich, sollten Sie dies Ihren Vorgesetzten 
gegenüber ansprechen.   

19. Laute Drucker sollten mit einer Abdeckung versehen werden, oder in 
einem unbesetztem Raum aufgestellt werden.  

Working with display screen equipment.  Birbeck College Central Computing Service. 
http://www.bbk.ac.uk/ccs/docs/1-14.pdf 

 

NB: Wenn Sie sich durch die Computerarbeit gesundheitlich 
beeinträchtigt fühlen, sollten Sie dies umgehend sowohl ihre 
ArbeitgeberIn als auch die Verantwortlichen für betriebliche Gesundheit 
wissen lassen. Schieben Sie dies nicht auf, umso mehr als eine 
Früherkennung und Behandlung etwaiger Symptome bleibenden 
Schädigungen vorbeugen kann.  
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5.6 Erste Hilfe 

Fallbeispiele 
a. Ihr Arbeitskollege, dessen Arbeitsplatz direkt neben Ihrem liegt, klagt 
seit Tagen über starke Kopfschmerzen und ist kaum ansprechbar, da er 
schon wegen jeder Kleinigkeit die Fassung verliert. Den ganzen Tag hat 
er mit niemanden gesprochen. Am Ende seines Arbeitstages, als er das 
Büro verlassen will, stolpert er über ein Telefonkabel und fällt.  
b. Als Sie Ihr Büro am nächsten Tag betreten, finden Sie eine der 
HaustechnikerInnen des Unternehmens bäuchlings auf dem Boden neben 
einer Leiter liegend vor. Sie sehen, dass er/sie an der Neonröhre über 
Ihrem Schreibtisch gearbeitet hat. Sie bemerken Blut ans seinem/ihrem 
Knöchel und sein/ihr Bein scheint schwer verletzt zu sein.  
Wie würden Sie in diesen Situationen reagieren? 
 
Der Zweck von Erster Hilfe-Leistung liegt in der Rettung von Leben bzw. 
in der schnellen  und richtigen Hilfeleistung bei Unfällen und 
Verletzungen, wie sie in jedem Unternehmen tagtäglich passieren 
können. Die Erste Hilfe-Leistung kann von der Bandagierung einer 
Schnittverletzung an einem Finger über die Absicherung eines Unfallortes 
und die Verhinderung weiterer Verletzungen bis hin zur Einleitung 
lebensrettender Maßnahmen bis zum Eintreffen der gerufenen Rettung 
reichen. 
In jedem Fall sind die Maßnahmen, welche die ErsthelferIn trifft 
entscheidend für die Gesundheit des Unfallopfers und können in 
Extremfällen sogar den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten. 
Falsche Entscheidungen und Taten können tragische Konsequenzen 
haben.  Um sicher und kompetent reagieren zu können, benötigt die 
ErsthelferIn eine profunde Ausbildung in Erster Hilfe.  
 
Erste Hilfe-Maßnahmen können umfassen: 
  
¾ Die Bandagierung von Kopf, Brustkorb, Schulter, Arm, Bein, 

Handgelenk, Ellbogen, Fuß, Knöchel, Fingern, Zehen oder Knie.  
¾ Das Anlegen einer Schiene an Arm, Ellbogen, Schlüsselbein, Fingern, 

Hand, Unterarm, Rippen, Hüfte, Oberschenkel, Unterschenkel, 
Knöchel, Fuß oder Zehen.  

¾ Die Bergung der Opfer aus der Gefahrenzone mittels der Ein- oder 
Zweihelfermethode (Hebetechniken), dem Rautekgriff oder dem 
Wegziehen des Opfers auf einer Decke.  

 
Erste- Hilfe Ausnahmen könnte außerdem inkludieren: 
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Grundschulung in Herzkreislaufwiederbelebung kann folgende 
Inhalte umfassen:  
¾ Die Freilegung und Freihaltung der Atemwege 
¾ Die Durchführung von Mund-zu-Mund Beatmung 
¾ Die Durchführung von Herzmassage zur Kreislaufwiederbelebung 
¾ Feststellung einer möglichen Erstickung und der Einsatz von 

erforderlichen Erste- Hilfe- Maßnahmen. 
¾ Die Rettung und Bergung ertrinkender Opfer. 
 
Allgemeingültige Vorsichtsmaßnahmen 

Die Beachtung und Einhaltung allgemeingültiger Vorsichtsmaßnahmen ist 
für jede Organisation unerlässlich, die routinemäßig mit Blut oder anderen 
potentiell infektiösen Körperflüssigkeiten arbeitet. Universelle 
Vorsichtsmaßnahmen sollten jedoch auch in der Ersten- Hilfe Anwendung 
finden.  
Daher sollte in einem Erste- Hilfe- Training auf folgende Inhalte 
eingegangen werden: 
¾ Die Bedeutung allgemeingültiger Vorsichtsmaßnahmen, Kenntnisse 

über potentiell infektiöse als gefährdend eingestufte 
Körperflüssigkeiten. 

¾ Der Wert allgemeingültiger Vorsichtsmaßnahmen im Zusammenhang 
mit übertragbaren Krankheiten wie AIDS oder Hepatitis B.  

¾ Die Notwendigkeit der Bereitstellung von Handschuhen und anderer 
Schutzausrüstung zum jederzeitigen sachgerechten Gebrauch.  

¾ Die sachgerechte Beschriftung und Entsorgung aller scharfen oder 
spitzen Gegenstände und Instrumente, deren Entsorgung  speziellen 
Maßregeln unterliegt, dazu gehören etwa auch blutgetränkte Stoffe etc. 

¾ Die sachgerechte Handhabung von vergossenem Blut.   

Es ist die Pflicht jedes Unternehmens Erste- Hilfe Ausrüstung 
bereitzustellen, das regelmäßig kontrolliert und bei Bedarf ergänzt werden 
muss. Alle MitarbeiterInnen sind über den Aufbewahrungsort des Erste- 
Hilfe Koffers zu informieren, dieser sollte auch Notrufnummern für Den 
Notarzt, die Rettung und das nächstgelegene Krankenhaus enthalten 
sollte.   

Erleidet eine MitarbeiterIn einen Unfall oder eine Verletzung im Kontext 
der Arbeit, die professioneller medizinischer Hilfestellung bedarf, wäre 
er/sie im Rahmen des BGS Plans verpflichtet, zum Zweck der 
Dokumentation einen Bericht über den Vorfall zu verfassen. Eine Vorlage 
der Dokumentation des Vorfalls wird unter Umständen auch von der 
Unfallversicherung verlangt.  

In allen Fällen, die medizinischer Notfallsversorgung bedürfen, 
kontaktieren Sie bitte die Rettung, oder bitten Sie eine ihrer 
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MitarbeiterInnen dies zu tun.  Geben Sie alle Ihnen bekannten Details 
über den Unfallhergang für den Unfalluntersuchungsbericht bekannt.   
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5.7 Orientierung 

 
Warum ist eine MitarbeiterInnenorientierung wichtig?  
Gesundheits- und Sicherheitstraining sollte bei einer 
MitarbeiterInnenorientierung beginnen, zu jenem Zeitpunkt, an dem 
der/die MitarbeiterIn in die Organisation eintritt oder innerhalb der 
Organisation seinen/ihren Arbeitsplatz wechselt. Es ist erwiesen dass 
unerfahrene Arbeitskräfte generell öfters in Unfälle involviert sind als 
andere. Auch sind sie in höherem Maß arbeitsbedingtem Stress 
ausgesetzt. Während Erfahrung eine Sache der Zeit ist, können 
Gesundheits- und Sicherheitstraining sowie das Training berufsbezogener 
Fertigkeiten dazu führen, Unfälle zu reduzieren.  
Orientierungssitzungen umfassen in der Regel folgende Bereiche:  
¾ Einführung in die Funktionsweise der Arbeitseinheit,  
¾ Innerbetriebliche Beziehungen,  
¾ administrative Regelungen sowie  
¾ diverse Unternehmensrichtlinien und Vorschriften. 

Folgende gesundheits- und sicherheitsbezogenen Themen sollten in den 
Orientierungssitzungen behandelt werden:          

¾ Vorgehensweise bei Notfällen 
¾ Ort der Erste Hilfe Ausrüstung 
¾ Gesundheits- und Sicherheits-Verantwortlichkeiten, einschließlich der 

vom Gesetz geregelten Verantwortungsbereiche 
¾ Berichtswesen über Unfälle sowie gefährliche Arbeitsbedingungen / 

Handlungen  
¾ Verwendung der persönlichen Schutzausstattung  
¾ Recht der Verweigerung gesundheitsgefährdender Arbeit  
¾ Gefahren, einschließlich jener außerhalb des eigenen Arbeitsbereichs  
¾ Gründe für Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften  
Orientierungssitzungen können bei Arbeitsaufnahme, Wechsel des 
Arbeitsbereichs sowie Wiedereinstieg nach längerer Pause angesetzt 
werden.  
Weitere Fragen, die in Orientierungssitzungen beantwortet werden sollten 
umfassen:  
¾ Was sind die Arbeitsplatzbezogenen Gefahren?  
¾ Wird Sicherheitstraining angeboten?  
¾ Welche Schutzausstattung benötige ich für meine Arbeit?  
¾ Muss ich eine persönliche Schutzausstattung tragen? Werde ich 

geschult in der fachgerechten Nutzung der Schutzausstattung?  
¾ Was mache ich bei Feuer oder anderen Notfällen?  
¾ Wo finde ich Feuerlöscher, Erste Hilfe-Koffer, Erste-Hilfe Räume und 

Notfallhilfe?  
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¾ Was ist meine Verantwortung in Bezug auf Gesundheit und 
Sicherheit?  

¾ Wem soll ich berichten, wenn ich eine Gefahr entdecke?  
¾ Wer ist verantwortlich sicherheitsbezogene Fragen zu beantworten?  
¾ Was mache ich, wenn ich mich verletze oder einen Unfall erleide?  

Nicht zuletzt sollte wie bei allen anderen Aspekten des BGS-Plans eine 
Evaluierung des Orientierungsprogramms vorgenommen werden. 

Adapted from:- OHS Answers: Health and Safety Programs: Basic OH&S Program Elements.  
Canadian Center for Occupational Health and Safety, 1998 

http://www.ccohs.ca/oshanswers/hsprograms/basic.html 

 

5.8 Training 

 
Wie ist ein Trainingsporgramm aufgebaut?  

Ziele des Trainings ist die Umsetzung der Gesundheits- und 
Sicherheitsrichtlinien in die spezifischen Arbeitspraktiken sowie die 
Anhebung des Bewusstseins und der Fertigkeiten auf einen akzeptablen 
Standard. Während alle Angestellten Nutzen aus Gesundheits- und 
Sicherheitstraining ziehen können, sollte das Augenmerk insbesondere 
auf das Training von ManagerInnen, TrainerInnen und ArbeiterInnen im 
Allgemeinen gerichtet werden. Es wird empfohlen, das Training durch 
eine entsprechend qualifizierte Person abhalten zu lassen. Mancherorts 
benötigen ArbeitgeberInnen und ManagerInnen, die direkt für 
Gesundheit- und Sicherheitangelegenheiten verantwortlich sind eine 
durch das Gesetz vorgeschriebene Zertifizierung.  

MitarbeiterInnentraining kann unter folgenden Umständen nötig sein:  

¾ Aufnahme des Arbeitsverhältnisses 
¾ Neue Aufgabenzuordnung oder Jobtransfer  
¾ Einführung neuer Arbeitsmittel oder Arbeitsabläufe  
¾ Ungenügende Leistung 
 

Folgende Themen könnten sinnvollerweise im Trainingsprogramm 
behandelt werden:  
¾ der arbeitsplatzbezogene BGS-Plan und damit verbundene Aufgaben 
¾ Aufzeichnung korrekter Arbeitsweisen  
¾ Risikobewusstsein 
¾ Zwischenmenschliche Beziehungen 
¾ Aufrechterhaltung des Bewusstseins über Gesundheit und Sicherheit 

am Arbeitsplatz 
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¾ Generelle Hygiene  
¾ Persönliche Schutzausrüstung  
¾ Reinigungsarbeiten zur Aufrechterhaltung einer sicheren 

Arbeitsumgebung 
¾ Feuerschutz 
 

Die Nutzung externer Ressourcen für Trainings wie Gewerkschaften, 
Behörden, professionelle BeraterInnen etc. könnte sich als sinnvoll 
erweisen. 

Adapted from:- OHS Answers: Health and Safety Programs: Basic OH&S Program Elements.  
Canadian Center for Occupational Health and Safety, 1998 

http://www.ccohs.ca/oshanswers/hsprograms/basic.html 
 
 
 
5.9 Checklisten zur Selbstkontrolle 

Checklisten für Aktivitäten im Rahmen des BGS-Plans sowie für 
allgemeine und spezifische Gefährdungen am Arbeitsplatz erweisen sich 
als wertvolle Instrumente für eine regelmäßig erforderliche Einschätzung 
des Zustands des jeweiligen Arbeitsplatzes in Bezug auf Gesundheit und 
Sicherheit.   
 
AUSHANG / BESCHILDERUNG 
� Gibt es einen Aushang von Notrufnummern, der bei Bedarf leicht 

gefunden werden kann?  
� Gibt es “Notausgang” Schilder an den entsprechenden Stellen?  
 
AUFZEICHNUNGEN 
� Werden über alle arbeitsbedingten Verletzungen oder Erkrankungen, 

abgesehen von kleineren vernachlässigbaren Verletzungen, die 
einfach zu behandeln sind, Aufzeichnungen geführt?  

� Werden medizinische Daten der MitarbeiterInnen sowie 
Aufzeichnungen über die Aussetzung der MitarbeiterInnen gefährlichen 
Substanzen gegenüber bzw. psychischen Stressfaktoren gegenüber 
angelegt und stets auf dem neuesten Stand gehalten? 

� Gibt es Aufzeichnungen über Schulungen der MitarbeiterInnen zu 
betrieblichen Gesundheits- und Sicherheitsfragen? Ist die 
Einsichtnahme in diese Aufzeichnungen bei Bedarf möglich? 

� Wurden Vorkehrungen getroffen, um die Einhaltung der jeweiligen 
Aufbewahrungsfristen für die unterschiedlichen Dokumententypen zu 
gewährleisten? 
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SICHERHEITS- UND GESUNDHEITSPROGRAMM 
� Gibt es in Ihrem Unternehmen ein operationales Sicherheits- und 

Gesundheitsprogramm, welches sowohl allgemeine Elemente eines 
Sicherheits- und Gesundheitsprogramms als auch den Umgang mit 
arbeitsplatzspezifischen Gefahren inkludiert? 

� Gibt es eine VerantwortungsträgerIn für die gesamten Aktivitäten 
innerhalb des Sicherheits- und Gesundheitsprogramms?  

� Gibt es in Ihrem Betrieb ein Sicherheitskomitee, welches regelmäßig 
zu Besprechungen zusammentrifft und schriftliche Berichte über seine 
Aktivitäten verfasst?  

� Gibt es eine definierte Vorgehensweise für den Umgang mit 
Beschwerden seitens der ArbeitnehmerInnen über Gesundheits- und 
Sicherheitsbedingungen?  

� Werden die Arbeitnehmerinnen über die erfolgreichen Bemühungen 
und Leistungen des Sicherheitskomitees für die Gwährleistung eines 
sicheren und gesunden Arbeitsplatzes informiert?  

� Wurden für MitarbeiterInnen oder Teams innerhalb des Unternehmens, 
die erfolgreich zur Reduktion von arbeitsbezogenen Verletzungen / 
Erkrankungen beigetragen oder Präventivstrategien entwickelt haben, 
Prämien in Betracht gezogen? 

 
MEDIZINISCHE LEISTUNGEN UND ERSTE- HILFE 
� Gibt es in der Nähe Ihres Unternehmens ein Krankenhaus, das in 

Notfällen, etwa bei Arbeitsunfällen, schnell erreichbar ist? 
� Falls kein Krankenhaus in näherer Umgebung Ihres Unternehmens 

erreichbar ist, werden MitarbeiterInnen Ihres Unternehmens als 
ErsthelferInnen ausgebildet?  

� Wird von allen MitarbeiterInnen erwartet, bei medizinischen Notfällen 
einen Einsatz als ErsthelferInnen zu leisten (1), an Erste Hilfe 
Schulungen teilzunehmen (2), sich gegen Hepatitis B impfen zu lassen 
(3), an eigens für sie organisierten Schulungen über allgemeingültige 
Vorsichtsmaßnahmen sowie über den Umgang mit durch Blut 
übertragbare Krankheitserreger teilzunehmen (4), mit persönlicher 
Schutzausrüstung ausgestattet zu sein und diese zum Schutz gegen 
durch Blut übertragbare Krankheitserreger zu verwenden (5)? 

� Gibt es für den Fall, dass MitarbeiterInnen durch Blut übertragbaren 
Krankheitserregern ausgesetzt waren Vorkehrungen für eine sofortige 
medizinische Untersuchung und etwaige Nachuntersuchungen? 

� Gibt es medizinisches oder anderes Fachpersonal, welches für Fragen 
und Beratung über die Gesundheit der MitarbeiterInnen jederzeit 
konsultiert werden kann?  

� Sind Notrufnummern ausgehängt?  
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� Gibt es Erste Hilfe Koffer an leicht zugänglichen Stellen im 
Unternehmen, welche auch regelmäßig überprüft und bei Bedarf 
ergänzt werden?  

� Gibt es in Bereichen, in denen mit ätzenden Materialien gearbeitet 
wird, Möglichkeiten für eine schnelle Ausspülung der Augen oder 
anderer Körperteile?  

� Werden psychologische Erste Hilfe, Unterstützung, Supervision, 
Debriefing, situationsbezogene Beratung und Konfliktlösung bei Bedarf 
in und von Ihrem Unternehmen angeboten?  

 
BRANDSCHUTZ 
� Ist die örtliche Feuerwehr gut mit der Lage Ihres Unternehmens, 

seinen Räumlichkeiten und spezifischem Gefahrenpotential vertraut?  
� Wenn Ihr Unternehmen über eine Brandmeldeanlage verfügt, ist diese 

wie vorgeschrieben zertifiziert?  
� Wenn Ihr Unternehmen über eine Brandmeldeanlage verfügt, wird 

diese wie vorgeschrieben regelmäßig inspiziert?  
� Wenn Ihr Unternehmen über einen eigenen Hydranten außerhalb des 

Gebäudes verfügt, wird dieser mindestens einmal pro Jahr im Rahmen 
einer routinemäßig erfolgenden Wartung geöffnet?  

� Wird die vorhandene Brandschutzausrüstung, wie Feuerschutztüren, 
Feuerschutzdecken, Feuerlöscher regelmäßig auf ihre 
Funktionstüchtigkeit überprüft?  

� Ist die erforderliche Anzahl und Type von tragbaren Feuerlöschern 
jederzeit zugänglich vorhanden?  

� Werden die MitarbeiterInnen in periodischen Abständen im Umgang 
mit den Feuerlöschern und anderer Brandschutzausrüstung geschult?  

 
PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG UND SCHUTZBEKLEIDUNG 
� Gibt es von Arbeitgeberseite eine regelmäßige Kontrolle der 

Arbeitsplätze innerhalb des Unternehmens , um festzustellen, ob 
Gefahren drohen, die eine persönliche Schutzausrüstung wie zum 
Beispiel Schürzen erforderlich machen?  

� Gab es eine Schulung der ArbeitgeberIn zum Einsatz von persönlicher 
Schutzausrüstung?  

� Wird das ständige Tragen anerkannter Sicherheitsbrillen in Bereichen, 
in denen eine Verletzungsgefahr der Augen durch Punktion, 
Abnützung, Quetschungen oder Verbrennungen gegeben ist, 
vorgeschrieben?   

� Werden Schutzhandschuhe, Schürzen, Schutzschilder oder andere 
Sicherheitsvorkehrungen in Bereichen mit hoher Gefährdung 
eingesetzt?  
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� Ist die Schutzausrüstung in hygienischem Zustand und jederzeit 
einsatzbereit?  

� Wenn Speisen oder Getränke auf dem Unternehmensgelände 
konsumiert werden, geschieht dies in Bereichen, in denen kein Kontakt 
mit giftigen Materialien, Blut oder anderen potentiell infektiösen 
Materialien zu befürchten ist?  

� Wurden Schutzvorkehrungen gegen die Auswirkungen einer 
Aussetzung einer starken betrieblichen Lärmentwicklung getroffen?  

� Werden angemessene Arbeitsabläufe, Schutzkleidung und –
Ausrüstung zur Verfügung gestellt? 

� Gibt es Vorkehrungen für die Entsorgung kontaminierter persönlicher 
Schutzausrüstung? 

 
ALLGEMEINE ARBEITSUMGEBUNG 
� Sind alle Arbeitsbereiche sauber, hygienisch und ordentlich? 
� Werden alle Arbeitsoberflächen trocken gehalten bzw. wird 

sichergestellt, dass keine Rutschgefahr besteht?  
� Werden alle ausgetretenen gefährlichen Materialien oder 

Flüssigkeiten, inklusive Blut und andere potentiell infektiöse Materialien 
sofort ordnungsgemäß beseitigt? 

� Gibt es ordnungsgemäße Müllentsorgungseinrichtungen?  
� Sind alle Toiletten und Waschräume sauber und hygienisch? 
� Ist für die erforderliche Mindestanzahl an Toiletten und Waschräumen 

für Männer und Frauen gesorgt?  
 
� Werden alle Vertiefungen im Boden abgedeckt oder anderer Art 

abgesichert? 
� Werden alle Arbeitsbereiche ausreichend ausgeleuchtet?  
 
GÄNGE UND GEHWEGE 
� Werden alle Gänge und Durchgänge frei und unverstellt gehalten?  
� Werden etwaige Löcher im Boden, am Gehsteig oder andere 

begehbare Oberflächen ordnungsgemäß repariert, abgedeckt oder 
anderwärtig abgesichert? 

� Werden ausgestreute Materialien oder verschüttete Flüssigkeiten 
sofort beseitigt? 

� Sind an allen Stellen, an denen sich die Gänge oder Gehwege vom 
übrigen Bodenbereich abheben, Geländer montiert?  

 
STIEGEN  
� Sind an allen Stiegen mit vier oder mehr Stufen 

Stiegengeländerbefestigt?  
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� Sind alle Stiegen mindestens 22 Zoll (55,88 cm) breit?  
 
AUSGÄNGE  
� Sind alle Ausgänge durch die Aufschrift „Ausgang” beschildert und 

mittels einer zuverlässigen Lichtquelle beleuchtet?  
� Sind Richtungsweiser zu den Ausgängen gut sichtbar beschildert, 

sofern die Ausgänge nicht ohnehin im Blickfeld liegen?  
� Sind die Hinweisschilder für Ausgänge mit dem Wort “AUSGANG” 

beschriftet?  
� Lassen sich die Ausgangstüren zur Seite hin öffnen?  
� Sind alle Ausgänge unverstellt durch Hindernisse? 
� Gibt es zumindest zwei Ausgangsmöglichkeiten als Fluchtweg von 

erhöhten Plattformen, aus Gruben oder aus Räumen, in denen das 
Fehlen eines zweiten Fluchtweges das Risiko erhöhen würde, sich 
durch den Kontakt mit heißen, giftigen, ätzenden, erstickenden, 
entflammbaren oder explosiven Substanzen zu verletzen?   

� Gibt es genügend Notausgänge, um eine schnelle Evakuierung in 
Notfällen zu gewährleisten?  

� Werden besondere Vorsichtsmaßnahmen getroffen, um die 
MitarbeiterInnen bei Bau- oder Reparaturtätigkeiten zu schützen?  

� Steht die Zahl der Notausgänge jedes Stockwerks des Gebäudes 
sowie die Gesamtzahl der Notausgänge in Relation zur Anzahl der sich 
in diesem Gebäude befindlichen Personen?  

� Sind Feuertreppen, vorschriftsmäßig von anderen Teilen des 
Gebäudes getrennt sein müssen, in vierstöckigen und höheren 
Gebäuden von einer Konstruktion umgeben, die einem Feuer für 
mindestens zwei Stunden stand hält, bzw. in allen anderen Gebäuden 
von einer Konstruktion, die für mindestens eine Stunde Schutz bietet? 

� In Gebäuden, in denen der Fluchtweg durch rahmenlose Glastüren, 
Glasausgänge oder Sturmtüren führt, sind diese aus gehärtetem Glas 
gefertigt bzw. erfüllen sie die Sicherheitsbestimmungen für eine 
Schlageinwirkung durch Personen? 

 
AUSGANGSTÜREN 
� Sind Türen, die als Gebäudeausgänge vorgesehen sind, so entworfen 

und montiert, dass sie das einfache und direkte Verlassen des 
Gebäudes ermöglichen?  

� Sind Glaswände, die man mit Ausgängen verwechseln könnte, durch 
Barrieren oder Geländer unzugänglich gemacht?  

� Lassen sich Ausgangstüren ohne die Verwendung eines Schlüssels, 
besonderer Kenntnisse und mit wenig Kraftaufwand von innen öffnen, 
wenn sich MitarbeiterInnen im Gebäude befinden?  
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� Sind Dreh- und Schiebetüren bzw. Garagentüren als Ausgangstüren 
ausgeschlossen?  

� Lassen sich Notausgänge, die an sich versperrt sind aber mit einer 
Öffnungsmöglichkeit im Notfall ausgestattet sind, durch Druck in die 
Fluchtrichtung öffnen?  

� Sind vor Ausgangstüren, welche direkt zu einer Straße, einem 
Durchgang oder anderen möglichen Verkehrsflächen hin öffnen, 
ordnungsgemäße Barrieren oder Warnhinweise montiert, um 
Angestellte davor zu bewahren, direkt in den Verkehrsfluss zu 
geraten?  

 
TRANSPORT VON ANGESTELLTEN UND MATERIALIEN 
� Sind Angestellte des Unternehmens, welche Kraftfahrzeuge auf 

öffentlichen Straßen lenken im Besitz einer gültigen Lenkerberichtung?  
� Ist die LenkerIn beim Transport von sieben oder mehr Personen im 

Besitz einer gültigen Lenkerberechtigung für diese 
Kraftfahrzeugsklasse?  

� Ist jedes Fahrzeug, welches zum Transport von MitarbeiterInnen 
eingesetzt wird, mit der erforderlichen Anzahl von Sitzen ausgestattet?  

� Sind Fahrzeuge, die für den Transport von MitarbeiterInnen eingesetzt 
werden, mit Gurten, Lichtern, Bremsen, Hupe, Spiegeln, 
Windschutzscheibe und Blinkern ausgestattet und sind diese 
funktionstüchtig?  

� Sind Fahrzeuge, die für den Transport von MitarbeiterInnen eingesetzt 
werden, mit mindestens zwei Rückstrahlern ausgestattet?  

� Befindet sich ein gefüllter und regelmäßig auf seine 
Funktionstüchtigkeit überprüfter Feuerlöscher in jedem Fahrzeug, das 
für den Transport von MitarbeiterInnen eingesetzt wird?  

� Gibt es ausreichende Lüftung in allen Bereichen des Unternehmens, in 
dem sich laufende Fahrzeugsmotoren befinden können?  

� Ist das Rauchen auf gewisse Räumlichkeiten beschränkt?  
� Sind Kabel, elektrische Leitungen und Stecker funktionstüchtig, 

unbeschädigt und abgesichert und liegen nicht frei in Durchgängen 
herum?  

 
Adaptiert aus dem:- OSHA Handbook for Small Businesses. Safety management Series. U.S. 

Department of Labour, Occupational Safety and Health Administration. OSHA 2209 
1996(revised).   http://www.osha.gov/Publications/osha2209.pdf 
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5.10 Stress – Psychosoziale Aspekte der betrieblichen Gesundheit und 
Sicherheit 

Die Ursachen von Stress können vielfältig und  unterschiedlicher Natur 
sein. Zwei der klassischen Beispiele für die Ursachen von Stress sind 
Zeitdruck und Arbeitsüberlastung. Andere Ursachen von Stress können in 
der Unternehmensstruktur, unzureichendem Ausbildungsniveau der 
MitarbeiterInnen oder ganz einfach in Unsicherheiten bezüglich der an die 
ArbeitnehmerInnen gestellten Anforderungen liegen. 

Mit Hilfe der folgenden Fragen können Sie selbst testen, wie sehr Sie von 
arbeitsbedingtem Stress betroffen sind:  
 
Einstiegstest - Gibt es an meinem Arbeitsplatz Probleme mit 
arbeitsbedingtem Stress?  
 
Atmosphäre 
¾ Haben Sie das Gefühl, dass Sie Überstunden machen müssen, um 
Ihren Arbeitsplatz zu behalten oder befördert zu werden? 
¾ Gilt es als Schwäche, an Stress zu leiden, oder wird dieses Problem 
ernst genommen? 
¾ Haben Sie das Gefühl, dass ihre Arbeit und Ihre Vorschläge honoriert 
werden? 
¾ Stehen Sie unter dem ständigen Gefühl von Druck, immer mehr und 
schneller arbeiten zu müssen? 
 
Anforderungen 
¾ Haben Sie zuviel Arbeit in zu kurzer Zeit zu bewältigen? 
¾ Empfinden Sie Ihre Arbeit als zu schwierig? 
¾ Ist Ihre Arbeit erfüllend? 
¾ Langweilt Sie Ihre Arbeit? 
¾ Wie steht es um den Lärmpegel, die Temperatur, Belüftung und 
Beleuchtung an ihrem Arbeitsplatz? 
¾ Machen Sie sich Sorgen um Gefährdungen an Ihrem Arbeitsplatz, wie 
etwa den Einsatz von Chemikalien? 
¾ Fühlen Sie sich durch Gewalt von KundInnen, KlientInnen oder der 
Öffentlichkeit gefährdet? 
 
Selbst-/ Fremdbestimmung 
¾ Können Sie die Art und Weise, wie Ihre Arbeit ausgeführt wird, 
beeinflussen? 
¾ Sind Sie am Prozess der Entscheidungsfindung beteiligt? 
 
 
Beziehungen 
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¾ Haben Sie ein gutes Verhältnis zu Ihrem Chef / Ihrer Chefin? 
¾ Welche Beziehung haben Sie zu ihren KollegInnen, bzw. wenn Sie 
Führungskraft sind, zu Ihren MitarbeiterInnen?  
¾ Werden Sie am Arbeitsplatz angegriffen, zum Beispiel durch 
Beleidigungen, ausfallendes Verhalten oder Machtmissbrauch seitens 
ihrer Vorgesetzten? 
¾ Werden Sie aufgrund ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts, ihrer 
ethnischen Zugehörigkeit, Ihrer Behinderung etc. am Arbeitsplatz 
belästigt?  
 
Veränderungen 
¾ Werden Sie über Veränderungen an ihrem Arbeitsplatz informiert? 
¾ Werden Sie in die Gestaltung dieser Veränderungen einbezogen? 
¾ Erhalten Sie in der Veränderungsphase Unterstützung? 
¾ Haben Sie das Gefühl, dass an ihrem Arbeitsplatz zu viele bzw. nicht 
genügend Veränderungen stattfinden? 
 
Rolle 
¾ Ist Ihnen klar, welche Aufgaben und Verantwortlichkeiten Ihre Arbeit 
beinhaltet? 
¾ Müssen Sie Arbeiten erledigen, die Ihrer Meinung nach nicht in Ihren 
Aufgabenbereich fallen? 
¾ Hatten Sie jemals widersprüchliche Rollen zu erfüllen? 
 
Unterstützung 
¾ Werden Sie von Ihren Vorgesetzten und KollegInnen unterstützt? 
¾ Erhalten Sie Anerkennung, wenn Sie Ihre Arbeit gut machen? 
¾ Werden Ihnen gegenüber auch konstruktive Bemerkungen gemacht, 
oder haben Sie das Gefühl, Sie werden nur kritisiert? 
 
Aus- und Weiterbildung 
¾ Besitzen Sie die für die Verrichtung ihrer Arbeit erforderlichen 
Fähigkeiten? 
¾ Werden Sie ermutigt, ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln? 
 
Typische Symptome für arbeitsbedingten Stress, auf die es zu 
achten gilt:  
¾ Stimmungs- oder Verhaltensänderungen, zum Beispiel Probleme mit 

KollegInnen, Gereiztheit oder Unentschlossenheit, Minderung der 
Arbeitsleistung 

¾ Das Gefühl, es nicht mehr schaffen zu können oder die Kontrolle zu 
verlieren 

¾ Größerer und häufigerer Alkohol- oder Tabakkonsum, oder sogar der 
Konsum illegaler Drogen 
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¾ Gesundheitsbeschwerden wie häufige Kopfschmerzen, 
Schlafstörungen, Herz- Kreislauf-Probleme und Magenprobleme 

 
From: Practical Advice for Workers on Tacklng Work-related Stress and ist Causes:  

Factsheet: 31. European Agency for Safety and Health at Work 

 
 
Eine Untersuchung verschiedener NGOs, Sozial- und Gesundheitsstellen 
in Graz, Österreich, welche mit und für Flüchtlinge, MigrantInnen und 
Angehörige von Randgruppen arbeiten, brachte viele Probleme und 
Stressfaktoren in diesem Arbeits- und Aufgabenbereich ans Licht. 
 
Auf die Frage: „Welche Faktoren tragen ihrer Meinung nach am stärksten 
zu Stress an ihrem Arbeitsplatz bei?“ antworteten die Befragten 
folgendermaßen:  
¾ 50% Die Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren 
¾ 49 %  Organisationsstruktur oder Veränderungen innerhalb der 

Organisation  
¾ 38 % Unzureichende Ausstattung am Arbeitsplatz  
¾ 35 % Den Bedürfnissen der Zielgruppe gerecht werden  
¾ 27 %  zu viele Arbeitsaufgaben  
¾ 26 %  Kommunikation innerhalb des Teams 
¾ 23 % Konflikte mit den MitarbeiterInnen oder der ArbeitgeberIn 
¾ 18 %  Konflikte mit KlientInnen 
¾ 13 % Probleme außerhalb des Arbeitsplatzes 
¾ 17 % Raumnot, allgemein schlechte Ausstattung des Arbeitsplatzes 
¾ 15% Die Erreichung der Zielgruppe  
¾ 10 % Mangel an geeigneten Kinderbetreuungsplätzen  
 
Trotz der hohen Anzahl an Risikofaktoren für Stress am Arbeitsplatz steigt 
das Bewusstsein über die Gesundheitsrisiken von arbeitsbedingtem 
Stress sowie über Präventivstrategien. Das Thema Stress am Arbeitsplatz 
wird ausführlich in derfolgenden multilingualen Publikation behandelt:  
 
Gaßner H., N. Kelbitsch, P. Kenny, Hg: Ratgeber Gesundheit, 
Wohlbefinden und Stressprävention bei der Arbeit mit multikulturellen 
KlientInnen und Randgruppen, Omega Gesundheitsstelle, Graz, 2003. 
(http://www.omega-graz.at/pdf/ratg_DEU.pdf bzw. die englische, 
serbokroatische, französische oder spanische Version, die ebenfalls auf 
der Webseite http://www.omega-graz.at abrufbar sind) 



 39

6. Schlusswort 

 
Generell wird davon ausgegangen, dass Menschen, die in Kleinbetrieben 
oder Organisationen, insbesondere Nicht- Regierungsorganisationen 
(NGOs), unter schwierigen Bedingungen arbeiten müssen. Das ständig 
über ihnen schwebende Damoklesschwert unzureichender Finanzierung 
und damit gefährdeter Existenz lässt es nicht zu, Initiativen wie die 
Entwicklung eines betrieblichen Gesundheits- und Sicherheitsplans auch 
nur in Betracht zu ziehen, geschweige denn eine solche als Priorität 
einzustufen.  
Dieser Ratgeber für die Ausarbeitung eines betrieblichen Gesundheits- 
und Sicherheitsplans wurde entwickelt, um Kleinbetriebe und 
Organisationen, welche über begrenzte finanzielle Ressourcen verfügen, 
bei der Erreichung akzeptabler Gesundheits- und Sicherheitsstandards zu 
unterstützen. 
Es bedarf jedoch großen Engagements für Gesundheit und Sicherheit am 
Arbeitsplatz sowohl von ArbeitgeberInnen- als auch ArbeitnehmerInnen-
Seite, um dieses ehrgeizige und visionäre Ziel zu erreichen.  
Durch Optimierung der betrieblichen Gesundheit und Sicherheit profitiert 
das Unternehmen doppelt: Einerseits werden tatsächlich Kosten 
eingespart und andererseits erhöht sich die Zufriedenheit der 
ArbeitnehmerInnen mit ihrem Arbeitsplatz.  
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Anhang 1. Betriebliche Vereinbarungen zum Schutz der 
Gesundheit der Angestellten  

Die folgenden Regelungen im Rahmen der Unternehmenspolitik haben 
Auswirkungen auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der Angestellten 
und sollten bei der Entwicklung eines innerbetrieblichen BGS 
Plansberücksichtigt werden.  
¾ Regelungen für die Beurlaubung aus persönlichen Gründen  
¾ Krankenstandsregelungen 
¾ Beschwerdeverfahren 
¾ Disziplinäre Maßnahmen 
¾ Regelungen zu Belästigung und Schikanen am Arbeitsplatz 
¾ Regelungen zur Chancengleichheit  
¾ Regelungen über das Rauchen am Arbeitsplatz 
¾ Vorgehensweisen bei Alkohol- und Drogenmissbrauch  
¾ Richtlinien zu Gewalt am Arbeitsplatz 
¾ Richtlinien zur unbegleiteten, alleinigen Arbeit am Arbeitsplatz 
¾ Richtlinien für den nicht diskriminierenden Sprachgebrauch 
Wie bereits in 4.4 angesprochen können alle Regelungen und 
Vereinbarungen inklusive dem BGS Plan allen MitarbeiterInnen durch 
folgende Maßnahmen klar kommuniziert werden:  
¾ Einschulungen,  
¾ Handbücher zu Richtlinien und Vorgehensweisen,  
¾ Gemeinschaftlichen Management-ArbeitnehmerInnen-Komitees,  
¾ Arbeitsplatzbeschreibungen,  
¾ „Schwarzes Brett“ für Mitteilungen und Erinnerungen, 
¾ Teamsitzungen und andere Besprechungen,  
¾ Überzeugungsarbeit des Management durch Ernstnahme und effektive 

Umsetzung der Empfehlungen des Gesundheits- und 
Sicherheitskomitees sowie regelmäßiger Evaluierung aller 
betrieblichen Vereinbarungen zu Gesundheit und Sicherheit.  
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Anhang 2. Fragebogenmodell für eine MitarbeiterInnen- 
Befragung zu betrieblichen Gesundheits- und 
Sicherheitsrisiken 

 
 
Für die Identifizierung aller potentiellen Sicherheitsrisiken und 
Gefährdungen innerhalb eines Unternehmens kann es hilfreich sein, den 
MitarbeiterInnen die Möglichkeit zu geben, in einer anonymen Befragung 
sowie im persönlichen Gespräch und in Besprechungen zur Gesundheit 
und Sicherheit ihre Einschätzung der potentiellen Risiken kundzutun. Die 
folgende MitarbeiterInnen-Befragung versteht sich als Modell, das man zu 
diesem Zweck einsetzen kann.  
 

MitarbeiterInnen- Befragung zu betrieblichen Gesundheits- und 
Sicherheitsrisiken 

 
“Bitte teilen Sie uns Ihre persönliche Einschätzung der Gesundheits- und 
Sicherheitsbedingungen innerhalb unserer Organisation in den folgenden 
Kategorien mit. Ihre Teilnahme an der Umfrage beruht auf Freiwilligkeit 
und Anonymität und stellt einen wichtigen Beitrag für den Aufbau einer 
Arbeitsumgebung dar, in dem Sicherheit und Gesundheit zur Priorität 
erklärt werden.“          
1. Ergonomie (z.B. Bürostühle, individuelle Arbeitsplätze, 
Computerausstattung, Beleuchtung...)  
 
2. Physische Umgebung (z.B. Ausstattung, Räumlichkeiten...) 
 
3. Organisation und Administration (z. B. Einschulung und Probezeit, 
Informationsfluss, Einhaltung des Arbeitsrechts, Lohn- und 
Gehaltszahlung, Arbeitsbedingungen und finanzielle und sonstige 
Ansprüche...)  
 
4. Pyhsische Gesundheits- und Sicherheitsrisiken (z.B. Risiko von 
Arbeitsunfällen...)  
 
5. Allgemeine Hygiene ( insbesondere Küchen, Aufenthaltsräume, 
Toiletten und Waschräume...) 
 
6. Emotionale / psychologische Gesundheitsrisiken (z.B. Stress am 
Arbeitsplatz, Arbeitsplatzunsicherheit...) 
 
7. Persönliche Sicherheit (z.B. Gefühl der Bedrohung bei der Arbeit mit 
und für KlientInnen oder allein am Arbeitsplatz ...)  
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8. In Bezug auf Gesundheit und Sicherheit im Allgemeinen:  
 
a. Was fehlt an Ihrem Arbeitsplatz?/ Welche Verbesserungen 
schlagen Sie vor? 
 
b. Was finden Sie an Ihrer Arbeit besonders positiv? 
 

Wir danken Ihnen für ihre Teilnahme an dieser Umfrage! 
 

 
 

 


